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Gesamte Rechtsvorschrift für Doppelbesteuerung – Einkommen- und Vermögensteuern 
(Schweden), Fassung vom 23.02.2024 

Langtitel 

Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Königreich Schweden zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
StF: BGBl. Nr. 39/1960 (NR: GP IX RV 11 AB 23 S. 5. BR: S. 147.) 

Änderung 

BGBl. Nr. 341/1970 (NR: GP XII RV 11 AB 87 S. 10. BR: S. 292.) 
BGBl. Nr. 132/1993 
BGBl. III Nr. 75/2007 idF BGBl. III Nr. 46/2008 (VFB) (NR: GP XXIII RV 27 AB 58 S. 17. BR: AB 
7675 S. 744.) 
BGBl. III Nr. 55/2010 

Sonstige Textteile 

Nachdem das am 14. Mai 1959 in Stockholm unterzeichnete Abkommen zwischen der Republik 
Österreich und dem Königreich Schweden zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, welches also lautet: 

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident dieses 
Abkommen für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissenhafte Erfüllung 
der in diesem Abkommen enthaltenen Bestimmungen. 

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unterzeichnet, 
vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Finanzen und vom Bundesminister für Auswärtige 
Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich versehen worden. 

Geschehen zu Wien, den 7. November 1959. 

Ratifikationstext 

Das vorstehende Abkommen ist am 29. Dezember 1959 in Kraft getreten. 

Präambel/Promulgationsklausel 

Der Bundespräsident der Republik Österreich und Seine Majestät, der König von Schweden sind, 
von dem Wunsche geleitet, auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen die 
Doppelbesteuerung nach Möglichkeit zu vermeiden, übereingekommen, ein Abkommen abzuschließen. 
Zu diesem Zweck haben zu ihren Bevollmächtigten ernannt: 

(Anm.: Es folgen die Namen der Bevollmächtigten.) 

Die Bevollmächtigten haben nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten 
folgendes vereinbart: 

Text 

Artikel 1 

(1) Dieses Abkommen findet Anwendung auf natürliche und juristische Personen, die ihren 
Wohnsitz im Sinne des Artikels 2 im Königreich Schweden oder in der Republik Österreich oder in 
beiden Staaten haben. 

(2) Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf die Art der Erhebung, für Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen, die für Rechnung eines jeden der beiden Staaten, seiner Länder, Gemeinden oder 
Gemeindeverbände (auch in Form von Zuschlägen) erhoben werden. 
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(3) Als Steuern vom Einkommen und vom Vermögen gelten alle Steuern, die vom 
Gesamteinkommen, vom Gesamtvermögen oder von Teilen des Einkommens oder des Vermögens 
erhoben werden, einschließlich der Steuern vom Gewinn aus der Veräußerung beweglichen oder 
unbeweglichen Vermögens sowie der Steuern vom Vermögenszuwachs. 

(4) Zu den Steuern, für die dieses Abkommen gilt, gehören zurzeit insbesondere: 

 1. im Königreich Schweden 

 a) die staatliche Einkommensteuer, 

 b) die Kuponsteuer, 

 c) die Seemannsteuer, 

 d) die Sondersteuer von Aktiengesellschaften auf Ausschüttungen bei Kapitalherabsetzung und 
bei Nichtausschüttung vorhandener Gewinne, 

 e) die staatliche Vermögensteuer, 

 f) die Waldpflegeabgabe, 

 g) die allgemeine Gemeindesteuer, 

 h) die Abgaben auf besondere Vorteile und Gerechtigkeiten; 

 2. in der Republik Österreich 

 a) die Einkommensteuer (einschließlich der Lohnsteuer und der Kapitalertragsteuer), 

 b) die Körperschaftsteuer (einschließlich der Kapitalertragsteuer), 

 c) die Vermögensteuer, 

 d) der Beitrag vom Einkommen zur Förderung des Wohnbaues und für Zwecke des 
Familienlastenausgleiches, 

 e) die Aufsichtsratsabgabe, 

 f) die Gewerbesteuer (einschließlich der Lohnsummensteuer), 

 g) die Grundsteuer. 

(5) Dieses Abkommen gilt auch für alle Steuern gleicher oder ähnlicher Art, die künftig neben den 
geltenden Steuern oder an deren Stelle erhoben werden. Die obersten Finanzbehörden der beiden Staaten 
werden sich am Ende eines jeden Jahres die in ihren Steuergesetzen eingetretenen Änderungen mitteilen. 

(6) Die obersten Finanzbehörden der beiden Staaten werden im beiderseitigen Einvernehmen 
etwaige Zweifel darüber klären, für welche Steuern dieses Abkommen zu gelten hat. 

(7) Die in diesem Abkommen genannten obersten Finanzbehörden sind auf seiten der Republik 
Österreich das Bundesministerium für Finanzen und auf seiten des Königreiches Schweden das 
Finanzministerium oder die Behörde der es übertragen worden ist, an Stelle des Finanzministeriums 
Fragen dieses Abkommens zu behandeln. 

Artikel 2 

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten Einkünfte, für die in diesem 
Abkommen keine Regelung getroffen ist, so hat nur dieser Staat das Besteuerungsrecht für diese 
Einkünfte. 

(2) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck “eine Person mit Wohnsitz in einem der 
beiden Staaten” eine natürliche oder juristische Person, die nach dem Rechte dieses Staates dort auf 
Grund ihres Wohnsitzes, ihres gewöhnlichen Aufenthaltes, des Ortes ihrer tatsächlichen Leitung oder 
eines anderen ähnlichen Merkmals steuerpflichtig ist. 

(3) Ergibt sich nach den Bestimmungen des Absatzes 2 für eine natürliche Person ein Wohnsitz in 
beiden Staaten, so ist der Wohnsitz im Sinne dieses Abkommens wie folgt zu ermitteln: 

 a) Der Wohnsitz einer natürlichen Person gilt als in dem Staat gelegen, in dem sie über eine 
ständige Wohnstätte verfügt. Verfügt sie in beiden Staaten über eine ständige Wohnstätte, so gilt 
ihr Wohnsitz als in dem Staat gelegen, zu dem sie die engeren persönlichen und wirtschaftlichen 
Beziehungen hat (Mittelpunkt der Lebensinteressen); 

 b) kann nicht bestimmt werden, in welchem der beiden Staaten die Person den Mittelpunkt der 
Lebensinteressen hat, oder verfügt sie in keinem der Staaten über eine ständige Wohnstätte, so 
gilt ihr Wohnsitz als in dem Staat gelegen, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat; 

 c) hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden oder in keinem der beiden Staaten, so 
gilt ihr Wohnsitz als in dem Staat gelegen, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt; 

 d) gehört die Person beiden oder keinem der Staaten an, so werden die obersten Finanzbehörden der 
beiden Staaten die Frage im beiderseitigen Einvernehmen regeln. 
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(4) Ergibt sich nach den Bestimmungen des Absatzes 2 für eine juristische Person ein Wohnsitz in 
beiden Staaten, so gilt ihr Wohnsitz im Sinne dieses Abkommens als in dem Staat gelegen, in dem sich 
der Ort ihrer tatsächlichen Leitung befindet. Dasselbe gilt für Personengesellschaften (handelsbolag, 
kommanditbolag, enkelt bolag, partrederi, gruvbolag) und andere Personenvereinigungen, die nach den 
für sie maßgebenden innerstaatlichen Gesetzen keine juristischen Personen sind. 

Artikel 3 

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten Einkünfte aus unbeweglichem 
Vermögen (einschließlich des Zubehörs sowie des einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb 
dienenden lebenden und toten Inventars), das in dem anderen Staate liegt, so hat der andere Staat das 
Besteuerungsrecht für diese Einkünfte. Berechtigungen, auf welche die privatrechtlichen Vorschriften 
über Grundstücke Anwendung finden, sind dem unbeweglichen Vermögen gleichzustellen. 

(2) Absatz 1 gilt sowohl für die durch unmittelbare Nutzung als auch für die durch Vermietung, 
Verpachtung und jede andere Art der Nutzung des unbeweglichen Vermögens erzielten Einkünfte, 
insbesondere aus festen oder veränderlichen Vergütungen für die Ausbeutung von Grund und Boden 
sowie für Einkünfte, die bei der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen erzielt werden. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch dann, wenn die genannten Vermögensgegenstände zu einem 
gewerblichen Unternehmen (Artikel 4 und 7) gehören. 

(4) Was als unbewegliches Vermögen oder als Zubehör gilt und was als dem unbeweglichen 
Vermögen gleichgestellte Berechtigung oder als Nutzungsrecht anzusehen ist, beurteilt sich nach den 
Gesetzen des Staates, in dem der betreiffende Gegenstand oder der Gegenstand, auf den sich das in Rede 
stehende Recht bezieht, liegt. 

Artikel 4 

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten Einkünfte aus einem gewerblichen 
Unternehmen, dessen Wirkung sich auf das Gebiet des anderen Staates erstreckt, so hat der andere Staat 
das Besteuerungsrecht für diese Einkünfte nur insoweit, als sie auf eine dort befindliche Betriebstätte des 
Unternehmens entfallen. 

(2) Die Bestimmungen des Absatzes 1 sind auch auf Einkünfte aus offenen oder stillen 
Beteiligungen an einem gesellschaftlichen Unternehmen anzuwenden, mit Ausnahme der Beteiligungen 
in Form von Aktien, Kuxen, Genußscheinen, Obligationen mit Gewinnbeteiligung, sonstigen 
Wertpapieren sowie der Anteile an Genossenschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten sowohl für die durch unmittelbare Nutzung als auch für die durch 
Vermietung, Verpachtung und jede andere Art der Nutzung des gewerblichen Unternehmens erzielten 
Einkünfte sowie für Einkünfte aus der Veräußerung eines Unternehmens im ganzen, eines Anteiles am 
Unternehmen, eines Teilbetriebes oder von Gegenständen, die im Unternehmen benutzt werden. 

(4) Der Betriebsstätte sollen diejenigen Einkünfte zugewiesen werden, die sie erzielt hätte, wenn sie 
sich als selbständiges Unternehmen mit gleichen oder ähnlichen Geschäften unter gleichen oder ähnlichen 
Bedingungen befaßte und Geschäfte wie ein unabhängiges Unternehmen tätigte. 

(5) Bei der Ermittlung der aus der Tätigkeit einer Betriebstätte erzielten Einkünfte ist grundsätzlich 
vom Bilanzergebnis der Betriebstätte auszugehen. Dabei sollen alle der Betriebstätte zurechenbaren 
Ausgaben einschließlich eines Anteils an den allgemeinen Verwaltungskosten des Unternehmens 
berücksichtigt, jedoch künstliche Gewinnverlagerungen ausgeschlossen werden; insbesondere ist die 
Vereinbarung von Zinsen oder Lizenzgebühren zwischen den Betriebstätten desselben Unternehmens 
unbeachtlich. 

(6) In besonders gelagerten Fällen kann bei der Ermittlung der Einkünfte der Gesamtgewinn des 
Unternehmens aufgeteilt werden. Bei Versicherungsunternehmen kann in solchen Fällen als Maßstab das 
Verhältnis der Rohprämieneinnahmen der Betriebstätte zu den gesamten Rohprämieneinnahmen des 
Unternehmens zugrunde gelegt werden. Die obersten Finanzbehörden der beiden Staaten sollen sich zu 
einem möglichst frühen Zeitpunkt verständigen, wenn dies für die Aufteilung der Einkünfte im einzelnen 
Fall erforderlich ist. 

(7) Absatz 1 ist entsprechend auf die Gewerbesteuer anzuwenden, die von einer anderen 
Bemessungsgrundlage als den Einkünften erhoben wird. 

Artikel 5 

(1) Der Begriff “Betriebstätte” bedeutet eine feste Geschäftseinrichtung, in der die Tätigkeit des 
Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird. 

(2) Als Betriebstätten gelten insbesondere: 
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 a) ein Ort der Leitung, 

 b) eine Zweigniederlassung, 

 c) eine Geschäftsstelle, 

 d) eine Fabrikationsstätte, 

 e) eine Werkstätte, 

 f) ein Bergwerk, ein Steinbruch oder eine andere Sätte der Ausbeutung von Bodenschätzen, 

 g) eine Bauausführung oder Montage, deren Dauer zwölf Monate überschreitet. 

(3) Als Betriebstätten gelten nicht 

 a) die Benutzung von Einrichtungen ausschlieißlich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung 
von dem Unternehmen gehörenden Gütern oder Waren; 

 b) das Unterhalten eines Bestandes von dem Unternehmen gehörenden Gütern oder Waren 
ausschlieißlich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung; 

 c) das Unterhalten eines Bestandes von dem Unternehmen gehörenden Gütern oder Waren 
ausschließlich zur Bearbeitung oder Verarbeitung durch ein anderes Unternehmen; 

 d) das Unterhalten einer festen Geschäftseinrichtung ausschließlich zum Einkauf von Gütern oder 
Waren oder zur Beschaffung von Informationen für das Unternehmen; 

 e) das Unterhalten einer festen Geschäftseinrichtung ausschließlich zur Werbung, zur Erteilung von 
Auskünften, zur wissenschaftlichen Forschung oder zur Ausübung ähnlicher Tätigkeiten, die für 
das Unternehmen vorbereitender Art sind oder eine Hilfstätigkeit darstellen. 

(4) Eine Person, die in einem der beiden Staaten für ein Unternehmen des anderen Staates tätig ist - 
mit Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sinne des Absatzes 5 - gilt als eine in dem 
erstgenannten Staat gelegene Betriebstätte, wenn sie eine Vollmacht besitzt, im Namen des 
Unternehmens in diesem Staat Verträge abzuschließen, und diese Vollmacht dort gewöhnlich ausübt, es 
sei denn, daß sich ihre Tätigkeit auf den Einkauf von Gütern oder Waren für das Unternehmen 
beschränkt. 

(5) Ein Unternehmen eines der beiden Staaten wird nicht schon deshalb so behandelt, als habe es 
eine Betriebstätte in dem anderen Staat, weil es dort Geschäftsbeziehungen durch einen Makler, 
Kommissionär oder einen anderen unabhängigen Vertreter unterhält, sofern diese Personen im Rahmen 
ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit handeln. 

(6) Die Tatsache, daß eine juristische Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten eine 
juristische Person beherrscht oder von einer solchen beherrscht wird, die in dem anderen Staat ihren 
Wohnsitz hat oder dort entweder durch eine Betriebstätte oder in anderer Weise) Geschäftsbeziehungen 
unterhält, macht für sich allein keine dieser juristischen Personen zur Betriebstätte der anderen. 

Artikel 6 

(1) Wenn ein Unternehmen eines der beiden Staaten vermöge seiner Beteiligung an der 
Geschäftsführung oder am finanziellen Aufbau eines Unternehmens des anderen Staates mit diesem 
Unternehmen wirtschaftliche oder finanzielle Bedingungen vereinbart oder ihm solche auferlegt, die von 
denjenigen abweichen, die mit einem unabhängigen Unternehmen vereinbart würden, so dürfen 
Einkünfte, die eines der beiden Unternehmen üblicherweise erzielt hätte, aber wegen dieser Bedingungen 
nicht erzielt hat, den Einkünften dieses Unternehmens zugerechnet und entsprechend besteuert werden. 

(2) Absatz 1 gilt sinngemäß im Verhältnis zweier Unternehmen, an deren Geschäftsführung oder 
Vermögen dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind. 

Artikel 7 

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten Einkünfte aus dem Betrieb der 
Schiffahrt oder der Luftfahrt im internationalen Verkehr, so steht das Besteuerungsrecht abweichend von 
Artikel 4 für diese Einkünfte nur jenem der beiden Staaten zu, in dem sich der Ort der tatsächlichen 
Leitung des betreffenden Unternehmens befindet, gleichgültig, ob der Betrieb mit eigenen oder 
gecharterten Fahrzeugen durchgeführt wird. 

(2) Absatz 1 gilt auch. wenn ein Unternehmen der Schiffahrt oder der Luftfahrt eines der beiden 
Staaten im Gebiet des anderen Staates eine Agentur für die Beförderung von Personen oder Waren 
betreibt. Dies gilt jedoch nur für Tätigkeiten, die unmittelbar mit dem Betrieb der Schiffahrt oder der 
Luftfahrt einschließlich des Zubringerdienstes zusammenhängen. 

(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 gelten auch für Beteiligungen von Unternehmen der 
Luftfahrt an einem Pool oder einer Betriebsgemeinschaft und insbesondere für die Beteiligung der 
Gesellschaft “Aktiebolaget Aerotransport” an dem Konsortium “Scandinavian Airlines System”. 
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(4) Absatz 1 ist entsprechend auf die Gewerbesteuer anzuwenden, die von einer anderen 
Bemessungsgrundlage als den Einkünften erhoben wird. 

Beachte für folgende Bestimmung 

Zum Bezugszeitraum vgl. Art. 2, BGBl. III Nr. 75/2007. 

Artikel 8 

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten Einkünfte aus der Veräußerung 
einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft, die ihren Wohnsitz in dem anderen Staat hat, so hat nur der 
erstgenannte Staat das Besteuerungsrecht für diese Einkünfte. Werden diese Einkünfte durch eine in dem 
anderen Staat gelegene Betriebstätte erzielt, so steht das Besteuerungsrecht auch diesem anderen Staat zu. 

(2) Ungeachtet der Bestimmungen des Absatzes 1 dieses Artikels und des Absatzes 1 von Artikel 2 
dürfen Einkünfte aus der Veräußerung von Aktien oder anderen Anteilen oder Rechten an einer 
Kapitalgesellschaft bei einer natürlichen Person, die ihren Wohnsitz in einem der beiden Staaten 
begründet hat, auch im anderen Staat besteuert werden; dies jedoch nur in Bezug auf jenen Einkünfteteil, 
der auf die Zeit vor der Begründung des Wohnsitzes im erstgenannten Staat entfällt. Wird eine 
Beteiligung im Sinn des vorstehenden Satzes zur Gänze oder teilweise veräußert und beträgt die 
Beteiligung weniger als 1 vom Hundert des Kapitals der Kapitalgesellschaft, sind die Bestimmungen 
dieses Absatzes nur dann anzuwenden, wenn die Veräußerung innerhalb von fünf Jahren nach dem 
Zeitpunkt erfolgt, an dem die natürliche Person ihren Wohnsitz im erstgenannten Staat begründet hat. 

Artikel 9 

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten aus dem anderen Staat Einkünfte 
aus Lizenzgebühren oder anderen Vergütungen für die Benützung oder das Recht auf Benützung von 
Urheberrechten, Patenten, Gebrauchsmustern, Herstellungsverfahren, Warenzeichen oder ähnlichen 
Rechten (außer Rechten, die die Ausbeutung von Grund und Boden betreffen), so hat nur der 
Wohnsitzstaat das Besteuerungsrecht für diese Einkünfte. Sind jedoch derartige Vergütungen 
unverhältnismäßig hoch, so gilt der erste Satz lediglich für den Teil der Vergütungen, der einer 
angemessenen Gegenleistung entspricht. In diesem Fall kann der übersteigende Betrag nach dem Recht 
jedes Staates und unter Berücksichtigung der anderen Bestimmungen dieses Abkommens hesteuert 
werden. 

(2) Lizenzgebühren im Sinne des Absatzes 1, die von einer Kapitalgesellschaft mit Wohnsitz in 
einem der beiden Staaten an eine Person mit Wohnsitz im anderen Staat bezahlt werden, die zu mehr als 
50 vom Hundert am Grund- oder Stammkapital der auszahlenden Kapitalgesellschaft beteiligt ist, können 
abweichend von den Bestimmungen des Absatzes 1 in dem erstgenannten Staat besteuert werden; die 
Steuer darf jedoch 10 vom Hundert des Rohbetrages der Lizenzgebühren nicht übersteigen. 

(3) Absatz 1 gilt auch für die Einkünfte aus der Veräußerung der dort genannten Rechte. 

(4) Wie Lizenzgebühren werden Mietgebühren und ähnliche Vergütungen für die Überlassung 
kinematographischer Filme, für die Benützung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher 
Ausrüstungen oder für die Überlassung gewerblicher Erfahrungen behandelt. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht, wenn eine Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten 
eine Betriebstätte in dem anderen Staat hat und die Einkünfte durch diese Betriebstätte erzielt. In diesem 
Fall hat der andere Staat das Besteuerungsrecht für diese Einkünfte. 

Beachte für folgende Bestimmung 

 
ÜR: Art. 3 BGBl. Nr. 139/1993 
 

Artikel 10 

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten Dividenden, die von einer 
Kapitalgesellschaft mit Wohnsitz in dem anderen Staat gezahlt werden, so hat vorbehaltlich des Absatzes 
2 nur der Wohnsitzstaat des Dividendenempfängers das Besteuerungsrecht für diese Einkünfte. 

(2) Diese Dividenden dürfen jedoch auch in dem Staat, in dem die die Dividenden zahlende 
Gesellschaft ihren Wohnsitz hat, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, 
wenn der Empfänger der Dividenden der Nutzungsberechtigte ist, nicht übersteigen: 
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 a) 5% des Bruttobetrags der Dividenden, wenn der Nutzungsberechtigte eine Gesellschaft (jedoch 
keine Personengesellschaft) ist, die unmittelbar über mindestens 25 vom Hundert des Kapitals 
der die Dividenden zahlenden Gesellschaft verfügt; 

 b) 10% des Bruttobetrags der Dividenden in allen anderen Fällen. 

(3) Soweit in einem der beiden Staaten die Steuer von inländischen Dividenden im Abzugsweg an 
der Quelle erhoben wird, wird das Recht dieses Staates, den Steuerabzug in voller Höhe vorzunehmen, 
durch die Absätze 1 und 2 nicht berührt. Wenn die Steuer im Abzugsweg erhoben wird, ist sie auf Antrag 
des Dividendenempfängers mit Wohnsitz in dem anderen Staat rückzuerstatten, soweit sie 10 vom 
Hundert des Bruttobetrages der Dividenden übersteigt. Der Antrag auf Rückerstattung muß innerhalb von 
zwei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die der Steuer unterliegende Leistung fällig 
geworden ist, bei der zuständigen Behörde des Staates eingebracht werden, in dem der 
Dividendenempfänger seinen Wohnsitz hat. 

(4) Die obersten Finanzbehörden der beiden Staaten regeln in gegenseitigem Einvernehmen, wie die 
Bestimmungen der Absätze 2 und 3 durchzuführen sind. Hierbei soll keiner der beiden Staaten 
verpflichtet werden, Maßnahmen zu treffen, die seiner Gesetzgebung nicht entsprechen. 

(5) Bezüglich der Ansprüche, die nach Absatz 3 den Angehörigen diplomatischer oder 
konsularischer Vertretungen sowie den internationalen Organisationen, ihren Organen und Beamten 
zustehen, sind die folgenden Regeln anzuwenden: 

 a) Bei Angehörigen einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung des einen Staates, die im 
anderen Staat oder in einem dritten Staat residieren und die Staatsangehörigkeit des 
Entsendestaates besitzen, gilt der Wohnsitz als in diesem letzteren Staat gelegen, sofern sie dort 
zur Entrichtung direkter Steuern von Dividenden verpflichtet sind; 

 b) internationale Organisationen und ihre Organe sowie die Beamten solcher Organisationen und 
das Personal diplomatischer oder konsularischer Vertretungen eines dritten Staates, die sich in 
einem der beiden Staaten aufhalten oder dort residieren und in diesem Staat von der Entrichtung 
direkter Steuern von Dividenden befreit sind, haben keinen Anspruch auf Entlastung von den im 
anderen Staat erhobenen Steuern. 

(6) Dividenden, die von einer Kapitalgesellschaft mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten an eine 
Kapitalgesellschaft mit Wohnsitz in dem anderen Staat ausgeschüttet werden, sollen in diesem anderen 
Staat steuerbefreit sein, aber nur insofern die Dividenden gemäß den Gesetzen dieses Staates von der 
Besteuerung ausgenommen wären, wenn die beiden Gesellschaften ihren Wohnsitz in diesem Staat 
gehabt hätten. Bei der Anwendung dieser Vorschrift wird in Schweden eine österreichische Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung wie eine Aktiengesellschaft behandelt. Die Steuerbefreiung gilt vorbehaltlich 
der zur Verhinderung von Steuerumgehungen erlassenen innerstaatlichen Gesetze. 

(7) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der Empfänger der Dividenden mit Wohnsitz 
in einem der beiden Staaten in dem anderen Staat, in dem die die Dividenden zahlende Gesellschaft ihren 
Wohnsitz hat, eine Betriebstätte hat und die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt werden, 
tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehört. In diesem Fall ist Artikel 4 anzuwenden. 

(8) Der in diesem Artikel verwendete Begriff “Dividenden” bedeutet Einkünfte aus Aktien, 
Genußaktien oder Genußscheinen, Kuxen, Gründeranteilen oder anderen Rechten - ausgenommen 
Forderungen - mit Gewinnbeteiligung sowie aus sonstigen Gesellschaftsanteilen stammende Einkünfte, 
die nach dem Steuerrecht des Staates, in dem die ausschüttende Kapitalgesellschaft ihren Wohnsitz hat, 
den Einkünften aus Aktien gleichgestellt sind. 

Der in diesem Artikel verwendete Begriff “Kapitalgesellschaft”, bedeutet juristische Personen oder 
Rechtsträger, die für die Besteuerung wie juristische Personen behandelt werden. 

(9) Bezieht eine Kapitalgesellschaft mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten Gewinne oder 
Einkünfte aus dem anderen Staat, so darf dieser andere Staat weder die Dividenden besteuern, die die 
Kapitalgesellschaft an Personen zahlt, die nicht in diesem anderen Staat ihren Wohnsitz haben, noch 
Gewinne der Kapitalgesellschaft einer Steuer für nichtausgeschüttete Gewinne unterwerfen, selbst wenn 
die gezahlten Dividenden oder die nicht ausgeschütteten Gewinne ganz oder teilweise aus in diesem 
anderen Staat erzielten Gewinnen oder Einkünften bestehen. 

Artikel 10A 

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten Zinsen aus dem anderen Staat, so 
hat vorbehaltlich des Absatzes 2 nur der Wohnsitzstaat das Besteuerungsrecht für diese Einkünfte. 
Werden diese Einkünfte durch eine im anderen Staat gelegene Betriebstätte erzielt, so steht das 
Besteuerungsrecht diesem anderen Staat zu. 
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(2) Die Bestimmungen des Artikels 10 Absätze 3 bis 5 sind sinngemäß anzuwenden. Der Anspruch 
auf Rückerstattung bezieht sich jedoch auf den Gesamtbetrag der von Zinsen im Abzugsweg an der 
Quelle erhobenen Steuer. 

(3) Der in diesem Artikel verwendete Begriff “Zinsen” bedeutet Einkünfte aus öffentlichen 
Anleihen, aus Obligationen, auch wenn sie durch Pfandrechte an Grundstücken gesichert oder mit einer 
Gewinnbeteiligung ausgestattet sind, und aus Forderungen jeder Art, sowie alle anderen Einkünfte, die 
nach dem Steuerrecht des Staates, aus dem sie stammen, den Einkünften aus Darlehen gleichgestellt sind. 

(4) Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger oder zwischen jedem von ihnen und einem Dritten 
besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die gezahlten Zinsen, gemessen an der zugrunde 
liegenden Forderung, den Betrag, den Schuldner und Gläubiger ohne diese Beziehungen vereinbart 
hätten, so wird dieser Artikel nur auf diesen letzten Betrag angewendet. In diesem Fall kann der 
übersteigende Betrag nach dem innerstaatlichen Recht der beiden Staaten und unter Berücksichtigung der 
anderen Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 

Artikel 11 

(1) Bezieht eine natürliche Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten Einkünfte aus freien 
Berufen, so hat der andere Staat das Besteuerungsrecht für diese Einkünfte nur insoweit, als die Person 
ihre Tätigkeit in dem anderen Staat unter Benützung einer ihr dort regelmäßig zur Verfügung stehenden 
ständigen Einrichtung ausübt. 

(2) Artikel 4 Absatz 3 gilt sinngemäß. 

(3) Als freier Beruf gilt insbesondere die selbständige wissenschaftliche künstlerische 
schriftstellerische, unterrichtende oder erzieherische Erwerbstätigkeit und die selbständige 
Erwerbstätigkeit der Ärzte, Rechtsanwälte, Architekten, Ingenieure, Wirtschaftstreuhänder und 
Patentanwälte. 

Artikel 12 

Bezieht eine natürliche Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten in ihrer Eigenschaft als 
Mitglied des Aufsichts- oder Verwaltungsrates einer Kapitalgesellschaft mit Wohnsitz in dem anderen 
Staat Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen und ähnliche Zahlungen, so steht das 
Besteuerungsrecht für diese Einkünfte diesem anderen Staat zu. 

Artikel 13 

(1) Bezicht eine natürliche Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit (Löhne, Gehälter und ähnliche Vergütungen), die in dem anderen Staat 
ausgeübt wird, so hat der andere Staat das Besteuerungsrecht für diese Einkünfte. 

(2) Abweichend von Absatz 1 können Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit nur in dem Staat 
besteuert werden, in dem der Arbeitnehmer seinen Wohnsitz hat, wenn dieser Arbeitnehmer entweder 

 a) sich vorübergehend, insgesamt nicht länger als 183 Tage während eines Kalenderjahres, in dem 
anderen Staat aufhält und für seine während dieser Zeit ausgeübte Tätigkeit von einem 
Arbeitgeber entlohnt wird, der seinen Wohnsitz nur in dem erstgenannten Staat hat, und für seine 
Tätigkeit nicht zu Lasten einer in dem anderen Staat befindlichen Betriebstätte oder ständigen 
Einrichtung des Arbeitgebers entlohnt wird, oder 

 b) ausschließlich oder vorwiegend an Bord von Flugzeugen eines Unternehmens der Luftfahrt eines 
der beiden Staaten (insbesondere bei dem Konsortium “Scandinavian Airlines System”) tätig ist. 

(3) Wenn die Arbeit ausschließlich oder vorwiegend an Bord von Schiffen ausgeübt wird und der 
Ort der tatsächlichen Leitung des Unternehmens, das die Fahrzeuge betreibt, sich in einem der beiden 
Staaten befindet, so gilt im Sinne des Absatzes 1 die Arbeit als in diesem Staat ausgeübt. 

(4) Absatz 1 gilt nicht für Studenten einer Hochschule, technischen Schule oder ähnlichen 
Lehranstalt eines der beiden Staaten, die gegen Entgelt bei einem Unternehmen in dem anderen Staat 
nicht länger als 100 Tage während eines Kalenderjahres beschäftigt werden, um eine praktische 
Ausbildung zu erhalten. 

Artikel 14 

Bezieht eine natürliche Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten Einkünfte aus 
freiberuflicher oder nichtselbständiger Arbeit für Tätigkeiten, die in dem anderen Staat für 
Unterhaltungsdarbietungen ausgeübt werden, wie zum Beispiel als Bühnen-, Radio-, Fernseh-, 
Filmkünstler und Schauspieler, Musiker, Artist und Berufssportler, so steht das Besteuerungsrecht für 
diese Einkünfte abweichend von den Bestimmungen des Artikels 11 und des Artikels 13 Absatz 2 diesem 
anderen Staat zu. Die Bestimmungen des Artikels 9 Absatz 1 bleiben unberührt. 
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Artikel 15 

Bezieht eine natürliche Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten aus dem anderen Staat 
Ruhegehälter, Witwen- oder Waisenpensionen sowie andere Bezüge oder geldwerte Vorteile für frühere 
Dienstleistungen, so hat nur der Wohnsitzstaat das Besteuerungsrecht für diese Einkünfte. 

Artikel 16 

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten Einkünfte aus Gehältern, Löhnen 
und ähnlichen Vergütungen oder aus Ruhegehältern, Witwen- und Waisenpensionen, die der andere Staat 
oder die Länder, Gemeinden oder Gemeindeverbände oder andere juristische Personen des öffentlichen 
Rechtes jenes anderen Staates für gegenwärtige oder frühere Dienst- oder Arbeitsleistungen gewähren, so 
hat abweichend von den Bestimmungen der Artikel 13 und 15 nur dieser andere Staat das 
Besteuerungsrecht für diese Einkünfte. Das gleiche gilt auch für Bezüge aus der gesetzlichen 
Sozialversicherung dieses anderen Staates. 

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung 

 a) auf Zahlungen, die an Personen geleistet werden, welche die Staatsangehörigkeit des 
erstgenannten Staates besitzen, 

 b) auf Zahlungen für Dienste, die im Zusammenhang mit einer in Gewinnerzielungsabsicht 
durchgeführten gewerblichen Tätigkeit einer der in Absatz 1 genannten juristischen Personen 
geleistet werden oder geleistet worden ist. 

(3) Ob eine juristische Person eine solche des öffentlichen Rechtes ist, wird nach den Gesetzen des 
Staates entschieden, in dem sie errichtet ist. 

Artikel 17 

Studenten, Lehrlinge, Praktikanten und Volontäre eines der beiden Staaten, die sich nur zu Studien- 
oder Ausbildungszwecken in dem anderen Staat aufhalten, werden von den für ihren Lebensunterhalt, 
ihre Studien und ihre Ausbildung empfangenen Bezügen in diesem anderen Staat nicht besteuert, wenn 
ihnen diese Bezüge aus dem erstgenannten Staat oder sonst aus dem Ausland zufließen. 

Artikel 18 

(1) Das Besteuerungsrecht für Vermögen einer Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten, 
soweit es besteht aus: 

 a) unbeweglichem Vermögen (Artikel 3), 

 b) Vermögen, das einem gewerblichen Unternehmen dient (Artikel 4 und 7), 

 c) Vermögen, das der Ausübung freier Berufe dient (Artikel 11), 

hat der Staat, dem das Besteuerungsrecht für die Einkünfte aus diesem Vermögen zusteht. 

(2) Das Besteuerungsrecht für anderes Vermögen einer Person hat nur der Staat, in dem diese Person 
ihren Wohnsitz hat. 

(3) Hinsichtlich der in den Absätzen 1 und 2 angeführten Fällen finden die Bestimmungen des 
Artikels 10 Absatz 6 sinngemäß Anwendung. 

(4) Das Vermögen einer juristischen Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten darf in dem 
anderen Staat keiner Besteuerung unterworfen werden, die höher oder belastender ist als die Besteuerung 
des Vermögens einer juristischen Person derselben oder ähnlicher Art mit Wohnsitz im anderen Staat. 

Artikel 19 

Die Vorschriften der schwedischen Gesetze über die Einkommens- und Vermögensbesteuerung 
ruhender Erbschaften finden insoweit keine Anwendung, als für das aus der Erbschaft herrührende 
Einkommen und Vermögen der Erwerber in Österreich nach den Bestimmungen dieses Abkommens 
unmittelbar zur Steuer herangezogen wird. 

Artikel 20 

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten Einkünfte oder hat sie Vermögen, 
so können diese Einkünfte oder dises Vermögen - auch wenn das Besteuerungsrecht nach den 
vorstehenden Artikeln dieses Abkommens dem anderen Staat zusteht - vorbehaltlich des Absatzes 2 im 
erstgenannten Staat besteuert werden. Der Staat, in dem die Person ihren Wohnsitz hat, rechnet jedoch 

 a) auf die vom Einkommen dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der der im anderen 
Staat gezahlten Steuer vom Einkommen entspricht; 

 b) auf die vom Vermögen dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der der im anderen 
Staat gezahlten Steuer vom Vermögen entspricht. 
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Der anzurechnende Betrag darf jedoch den Teil der vor der Anrechnung ermittelten Steuer nicht 
übersteigen, der auf Einkünfte oder Vermögen entfällt, die der Besteuerung im anderen Staat 
unterliegen. 

(2) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten Einkünfte, die nach Artikel 7 oder 
nach Artikel 16 Absatz 1 nur im anderen Staat besteuert werden können, oder hat sie Vermögen, das nach 
Artikel 18 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 7 der Besteuerung nur im anderen Staat unterliegt, so 
nimmt der erstgenannte Staat diese Einkünfte oder dieses Vermögen von seiner Besteuerung aus; der 
erstgenannte Staat kann aber bei der Festsetzung der Steuer für das übrige Einkommen oder Vermögen 
dieser Person den Steuersatz anwenden, der anzuwenden wäre, wenn die betreffenden Einkünfte oder das 
betreffende Vermögen nicht von der Besteuerung ausgenommen wären. Das gleiche gilt für Einkünfte im 
Sinne des Artikels 10 Absatz 6 und für Vermögen im Sinne des Artikels 18 Absatz 3. 

Artikel 21 

Dieses Abkommen berührt nicht den Anspruch auf etwaige weitergehende Befreiungen, die nach 
den allgemeinen Regein des Völkerrechtes oder besonderen Vereinbarungen den Angehörigen der 
diplomatischen oder konsularischen Vertretungen zustehen. Soweit auf Grund solcher weitergehenden 
Befreiungen Einkünfte und Vermögen im Empfangsstaat nicht besteuert werden, bleibt die Besteuerung 
dem Entsendestaat vorbehalten. 

Artikel 22 

(1) Weist eine Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten nach, daß Maßnahmen der 
Finanzbehörden der beiden Staaten für sie die Wirkung einer Doppelbesteuerung haben oder haben 
werden, die den Grundsätzen dieses Abkommens widerspricht, so kann sie sich, unbeschadet eines 
innerstaatlichen Rechtsmittels, an die oberste Finanzbehörde des Staates wenden, in dem sie ihren 
Wohnsitz hat. 

(2) Werden die Einwendungen für begründet erachtet, so soll die nach Absatz 1 zuständige oberste 
Finanzbehörde, wenn sie auf ihren eigenen Steueranspruch nicht verzichten will, versuchen, sich mit der 
obersten Finanzbehörde des anderen Staates zu verständigen, um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden. 

Artikel 23 

1. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Informationen aus, die zur 
Durchführung dieses Abkommens oder zur Anwendung oder Durchsetzung des innerstaatlichen Rechts 
betreffend Steuern jeder Art und Bezeichnung, die für Rechnung der Vertragsstaaten oder ihrer 
Gebietskörperschaften erhoben werden, voraussichtlich erheblich sind, soweit die diesem Recht 
entsprechende Besteuerung nicht dem Abkommen widerspricht. Der Informationsaustausch ist durch 
Artikel 1 nicht eingeschränkt. 

2. Alle Informationen, die ein Vertragsstaat nach Absatz 1 erhalten hat, sind ebenso geheim zu 
halten wie die auf Grund des innerstaatlichen Rechts dieses Staates beschafften Informationen und dürfen 
nur den Personen oder Behörden (einschließlich der Gerichte und Verwaltungsbehörden) zugänglich 
gemacht werden, die mit der Veranlagung oder Erhebung, der Vollstreckung oder Strafverfolgung, oder 
mit der Entscheidung von Rechtsmitteln hinsichtlich der in Absatz 1 genannten Steuern oder mit der 
Aufsicht darüber befasst sind. Diese Personen oder Behörden dürfen die Informationen nur für diese 
Zwecke verwenden. Sie dürfen die Informationen in einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer 
Gerichtsentscheidung offen legen. Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen kann ein Vertragsstaat 
die erhaltenen Informationen für andere Zwecke verwenden, wenn solche Informationen nach dem Recht 
beider Staaten für solche andere Zwecke verwendet werden dürfen und die zuständige Behörde 
desjenigen Staates, der die Informationen erteilt hat, dieser anderen Verwendung zustimmt. 

3. Die Absätze 1 und 2 sind nicht so auszulegen, als verpflichteten sie einen Vertragsstaat, 

a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der Verwaltungspraxis dieses 
oder des anderen Vertragsstaats abweichen; 

b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im üblichen Verwaltungsverfahren dieses 
oder des anderen Vertragsstaats nicht beschafft werden können; 

c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder ein 
Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Erteilung dem Ordre public widerspräche. 

4. Ersucht ein Vertragsstaat gemäß diesem Artikel um Informationen, so nutzt der andere 
Vertragsstaat die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Beschaffung der erbetenen 
Informationen, selbst wenn dieser andere Staat diese Informationen für seine eigenen steuerlichen 
Zwecke nicht benötigt. Die im vorhergehenden Satz enthaltene Verpflichtung unterliegt den 
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Beschränkungen nach Absatz 3, wobei diese jedoch nicht so auszulegen sind, dass ein Vertragsstaat die 
Erteilung von Informationen nur deshalb ablehnen kann, weil er kein innerstaatliches Interesse an solchen 
Informationen hat. 

5. Absatz 3 ist in keinem Fall so auszulegen, als könne ein Vertragsstaat die Erteilung von 
Informationen nur deshalb ablehnen, weil sich die Informationen bei einer Bank, einem sonstigen 
Kreditinstitut, einem Bevollmächtigten, Vertreter oder Treuhänder befinden oder weil sie sich auf das 
Eigentum an einer Person beziehen. 

Artikel 24 

(1) Bei der Anwendung dieses Abkommens durch einen der beiden Staaten ist, soweit sich aus dem 
Zusammenhang nichts anderes ergibt, jeder in diesem Abkommen nicht umschriebene Begriff nach den 
Gesetzen dieses Staates auszulegen, die sich auf die Steuern im Sinne des Abkommens beziehen. 

(2) Die obersten Finanzbehörden der beiden Staaten können bei der Behandlung von Fragen, die sich 
aus diesem Abkommen ergeben, unmittelbar miteinander verkehren. 

(3) Zur Beseitigung von Schwierigkeiten und Zweifeln, die bei der Auslegung oder Anwendung 
dieses Abkommens auftreten, sowie zur Beseitigung von Härten auf Grund einer Doppelbesteuerung bei 
den Steuern im Sinne dieses Abkommens in Fällen, die in diesem Abkommen nicht geregelt sind, werden 
sich die obersten Finanzbehörden verständigen. 

Artikel 25 

(1) Dieses Abkommen soll ratifiziert werden, und zwar schwedischerseits durch Seine Majestät den 
König von Schweden mit Zustimmung des Riksdags, österreichischerseits durch den Bundespräsidenten 
der Republik Österreich. Die Ratifikationsurkunden sollen so bald wie möglich in Wien ausgetauscht 
werden. 

(2) Dieses Abkommen tritt mit dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft. 

Artikel 26 

(1) Nach Austausch der Ratifikationsurkunden finden die Bestimmungen des Abkommens 
Anwendung: 

 a) in Österreich: 

auf die Steuern, die für die Zeit nach dem 31. Dezember 1958 

erhoben werden; 

 b) in Schweden: 

auf die staatliche Einkommensteuer und die allgemeine 

Gemeindesteuer, die Gegenstand der Veranlagungen des Kalenderjahres 1960 (hinsichtlich der 
Einkünfte des Kalenderjahres 1959 oder des entsprechenden Rechnungsjahres) und späterer 
Kalenderjahre bilden; 

auf die Kuponsteuer von Dividenden, die nach dem 31. Dezember 1958 fällig werden; 

auf die Seemansteuer, die für die Zeit nach dem 31. Dezember 1958 erhoben wird; 

auf die Abgaben auf besondere Vorteile und Gerechtigkeiten, 

die für die Zeit nach dem 31. Dezember 1958 erhoben werden; 

auf die staatliche Vermögensteuer, die Gegenstand der Veranlagung des Kalenderjahres 1960 
(hinsichtlich des Vermögens am Ende des Kalenderjahres 1959) und späterer Kalenderjahre 
bildet; 

auf die sonstigen schwedischen Steuern, die Gegenstand der Veranlagungen des Kalenderjahres 
1960 und späterer Kalenderjahre bilden. 

(2) Für die Steuern, die für die Zeit bis zur Anwendung der Bestimmungen dieses Abkommens 
erhoben werden, sind die Bestimmungen des durch den Notenwechsel vom 19. Juli 1951 (ergänzt durch 
den Notenwechsel vom 14. August 1956) zur Vermeidung der Doppelbesteuerung vereinbarten 
Gegenseitigkeitsverhältnisses anzuwenden. 

Artikel 27 

Dieses Abkommen bleibt in Kraft, solange es nicht von einem der beiden Staaten gekündigt worden 
ist. Jeder Staat kann das Abkommen unter Einhaltung einer sechsmonatigen Frist auf das Ende eines 
Kalenderjahres kündigen. In diesem Falle wird das Abkommen letztmals angewendet: 

 a) in Österreich: 
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auf die Steuern, die für die Zeit bis zum 31. Dezember des Jahres erhoben werden, zu dessen 
Ende die Kündigung erfolgt ist; 

 b) in Schweden: 

auf die staatliche Einkommensteuer, die staatliche Vermögensteuer und die allgemeine 
Gemeindesteuer, die Gegenstand der Veranlagungen des Kalenderjahres, das auf das 
Kündigungsjahr folgt, bilden; 

auf die Kuponsteuer von Dividenden, die während des Kündigungsjahres fällig werden; 

auf die Seemannsteuer, die für das Kündigungsjahr erhoben wird; 

auf die Abgaben auf besondere Vorteile und Gerechtigkeiten, die für das Kündigungsjahr 
erhoben werden; 

auf die sonstigen schwedischen Steuern, die Gegenstand der Veranlagungen des 
Kalenderjahres, das auf das Kündigungsjahr folgt, bilden. 

 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten der beiden Staaten dieses Abkommen unterzeichnet 
und mit Siegeln versehen. 
 

Geschehen zu Stockholm am 14. Mai 1959 in je zweifacher Ausfertigung in deutscher und 
schwedischer Sprache, wobei beide Texte authentisch sind. 

PROTOKOLL 

Im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Protokolls zur Abänderung des am 14. Mai 1959 unterzeichneten 
Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen, in der Fassung des am 6. April 1970 unterzeichneten Protokolls, des am 5. November 
1991 unterzeichneten Protokolls und des am 21. August 2006 unterzeichneten Protokolls, das heute 
zwischen der Republik Österreich und dem Königreich Schweden abgeschlossen wurde, sind die 
Gefertigten übereingekommen, dass die folgenden Bestimmungen einen integrierenden Bestandteil des 
Abkommens bilden: 

Zu Artikel 23: 

1. Die zuständige Behörde des ersuchenden Staates stellt der zuständigen Behörde des ersuchten 
Staates zur Darstellung der voraussichtlichen Erheblichkeit der Auskünfte die folgenden Informationen 
zur Verfügung, wenn diese ein Auskunftsersuchen gemäß dem Abkommen stellt: 

a) die Bezeichnung der Person, der die Ermittlung oder Untersuchung gilt; 

b) eine Stellungnahme betreffend die gesuchten Auskünfte einschließlich der Art und der Form, in 
der der ersuchende Staat die Auskünfte vorzugsweise vom ersuchten Staat erhalten möchte; 

c) den steuerlichen Zweck, für den um die Auskünfte ersucht wird; 

d) die Gründe für die Annahme, dass die erbetenen Auskünfte dem ersuchten Staat vorliegen oder 
sich im Besitz oder in der Verfügungsmacht einer Person im Hoheitsbereich des ersuchten Staates 
befinden; 

e) den Namen und die Anschrift von Personen, soweit bekannt, in deren Besitz sich die erbetenen 
Auskünfte vermutlich befinden; 

f) eine Erklärung, dass der ersuchende Staat alle ihm in seinem eigenen Gebiet zur Verfügung 
stehenden Maßnahmen zur Einholung der Auskünfte ausgeschöpft hat, ausgenommen solche, die 
unverhältnismäßig große Schwierigkeiten mit sich bringen würden. 

2. Es besteht Einvernehmen darüber, dass der Maßstab von „voraussichtlich erheblich“ für einen 
Informationsaustausch in Steuersachen im weitest möglichen Umfang sorgen soll und gleichzeitig 
klarstellen soll, dass die Vertragsstaaten nicht frei sind, Maßnahmen, die lediglich der 
Beweisausforschung (“fishing expeditions”) dienen, zu unternehmen oder um Auskünfte zu ersuchen, die 
wahrscheinlich für die steuerliche Situation eines bestimmten Steuerpflichtigen nicht erheblich sind. 

3. Es besteht Einvernehmen darüber, dass Artikel 23 Absatz 5 des Abkommens die Vertragsstaaten 
nicht dazu verpflichtet, Informationen auf automatischer oder spontaner Basis auszutauschen. 

4. Es besteht Einvernehmen darüber, dass zur Auslegung des Artikels 23 des Abkommens neben 
den oben angeführten Grundsätzen auch die aus dem Kommentar zum OECD-Musterabkommen auf dem 
Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen abzuleitenden Anwendungsgrundsätze zu 
berücksichtigen sind. 
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Artikel 2 

(Anm.: Zu Art. 8, BGBl. Nr. 39/1960) 

 1. Die Vertragsstaaten teilen einander schriftlich auf diplomatischem Weg mit, dass alle 
gesetzlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten des Protokolls erfüllt sind. 

 

 2. Das Protokoll tritt am dreißigsten Tag nach dem Zeitpunkt des Empfanges der späteren der 
beiden Mitteilungen in Kraft. 

 

 3. Das Protokoll ist auf Steuern anzuwenden, die von Einkünften zu erheben sind, die am oder nach 
dem 1. Jänner 2007 bezogen werden. 

Artikel 8 Abs. 2 findet hingegen nur auf Einkünfte Anwendung, die von einer natürlichen Person bezogen 
werden, die am oder nach dem Tag der Unterzeichnung des Protokolls ihren Wohnsitz im erstgenannten 
Staat im Sinn des neuen Artikels 8 begründet hat. 
 

 4. Das Protokoll bleibt so lange wie das Abkommen in Kraft. 

Artikel 3 - ÜR 

 1. Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden so bald wie möglich 
in Wien ausgetauscht. 

 2. Dieses Protokoll tritt am 1. Tag des dritten Monats, der dem Monat folgt, in dem der Austausch 
der Ratifikationsurkunden stattgefunden hat, in Kraft, und seine Bestimmungen finden für 
Veranlagungsjahre Anwendung, die am oder nach dem 1. Jänner des Jahres beginnen, das jenem 
Jahr folgt, in dem das Protokoll in Kraft getreten ist. 
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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2010 Ausgegeben am 17. Juni 2010 Teil III 

55. Protokoll zur Abänderung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem 
Königreich Schweden zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 

 (NR: GP XXIV RV 585 AB 620 S. 59. BR: AB 8301 S. 783.) 

55. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Der Abschluss des gegenständlichen Staatsvertrages wird gemäß Art. 50 Abs. 1 Z 1 B-VG 
genehmigt. 

Protokoll zur Abänderung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem 
Königreich Schweden zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
 

[Protokoll in deutscher Sprache siehe Anlagen] 
[Protokoll in schwedischer Sprache siehe Anlagen] 

 
Die Mitteilungen gemäß Art. 3 des Protokolls wurden am 4. Mai bzw. 17. Mai 2010 (eingelangt am 
18. Mai 2010) abgegeben; das Protokoll tritt daher gemäß derselben Bestimmung am 16. Juni 2010 in 
Kraft. 

Faymann 



PROTOKOLL 

 

ZUR ABÄNDERUNG DES ABKOMMENS ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH 

UND DEM KÖNIGREICH SCHWEDEN ZUR VERMEIDUNG DER 

DOPPELBESTEUERUNG AUF DEM GEBIETE DER STEUERN VOM EINKOMMEN 

UND VOM VERMÖGEN 

 

 

 

 

 

 

Die Republik Österreich und das Königreich Schweden, von dem Wunsch geleitet, ein 

Protokoll zur Abänderung des am 14. Mai 19591 unterzeichneten Abkommens zur 

Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen 

und vom Vermögen in der Fassung des am 6. April 19702 unterzeichneten Protokolls, 

des am 5. November 19913 unterzeichneten Protokolls und des am 21. August 20064 

unterzeichneten Protokolls (im Folgenden „Abkommen“ genannt) abzuschließen,  

 

Sind wie folgt übereingekommen: 

                                                      
1 Kundgemacht in BGBl. Nr. 39/1960. 
2 Kundgemacht in BGBl. Nr. 341/1970. 
3 Kundgemacht in BGBl. Nr. 132/1993. 
4 Kundgemacht in BGBl. III Nr. 75/2007 idF BGBl. III Nr. 46/2008 (VFB). 
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Artikel 1 

 

Artikel 23 des Abkommens wird durch folgende Bestimmung ersetzt: 

 

“Artikel 23  

 

1. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Informationen aus, 

die zur Durchführung dieses Abkommens oder zur Anwendung oder Durchsetzung des 

innerstaatlichen Rechts betreffend Steuern jeder Art und Bezeichnung, die für 

Rechnung der Vertragsstaaten oder ihrer Gebietskörperschaften erhoben werden, 

voraussichtlich erheblich sind, soweit die diesem Recht entsprechende Besteuerung 

nicht dem Abkommen widerspricht. Der Informationsaustausch ist durch Artikel 1 nicht 

eingeschränkt.  

 

2.  Alle Informationen, die ein Vertragsstaat nach Absatz 1 erhalten hat, sind 

ebenso geheim zu halten wie die auf Grund des innerstaatlichen Rechts dieses 

Staates beschafften Informationen und dürfen nur den Personen oder Behörden 

(einschließlich der Gerichte und Verwaltungsbehörden) zugänglich gemacht werden, 

die mit der Veranlagung oder Erhebung, der Vollstreckung oder Strafverfolgung, oder 

mit der Entscheidung von Rechtsmitteln hinsichtlich der in Absatz 1 genannten Steuern 

oder mit der Aufsicht darüber befasst sind. Diese Personen oder Behörden dürfen die 

Informationen nur für diese Zwecke verwenden. Sie dürfen die Informationen in einem 

öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer Gerichtsentscheidung offen legen. 

Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen kann ein Vertragsstaat die erhaltenen 

Informationen für andere Zwecke verwenden, wenn solche Informationen nach dem 

Recht beider Staaten für solche andere Zwecke verwendet werden dürfen und die 

zuständige Behörde desjenigen Staates, der die Informationen erteilt hat, dieser 

anderen Verwendung zustimmt.  

 

3.  Die Absätze 1 und 2 sind nicht so auszulegen, als verpflichteten sie einen 

Vertragsstaat, 

 a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der 

Verwaltungspraxis dieses oder des anderen Vertragsstaats abweichen; 

 b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im üblichen 

Verwaltungsverfahren dieses oder des anderen Vertragsstaats nicht beschafft werden 

können; 
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 c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder 

Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Erteilung 

dem Ordre public widerspräche.  

 

4.  Ersucht ein Vertragsstaat gemäß diesem Artikel um Informationen, so nutzt der 

andere Vertragsstaat die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Beschaffung 

der erbetenen Informationen, selbst wenn dieser andere Staat diese Informationen für 

seine eigenen steuerlichen Zwecke nicht benötigt. Die im vorhergehenden Satz 

enthaltene Verpflichtung unterliegt den Beschränkungen nach Absatz 3, wobei diese 

jedoch nicht so auszulegen sind, dass ein Vertragsstaat die Erteilung von 

Informationen nur deshalb ablehnen kann, weil er kein innerstaatliches Interesse an 

solchen Informationen hat.  

 

5.  Absatz 3 ist in keinem Fall so auszulegen, als könne ein Vertragsstaat die 

Erteilung von Informationen nur deshalb ablehnen, weil sich die Informationen bei einer 

Bank, einem sonstigen Kreditinstitut, einem Bevollmächtigten, Vertreter oder 

Treuhänder befinden oder weil sie sich auf das Eigentum an einer Person beziehen."  

 

 

Artikel 2 

 

Das folgende Protokoll wird dem Abkommen angefügt: 

 

„PROTOKOLL 

 

Im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Protokolls zur Abänderung des am 14. Mai 1959 

unterzeichneten Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 

Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, in der Fassung des am 6. 

April 1970 unterzeichneten Protokolls, des am 5. November 1991 unterzeichneten 

Protokolls und des am 21. August 2006 unterzeichneten Protokolls, das heute 

zwischen der Republik Österreich und dem Königreich Schweden abgeschlossen 

wurde, sind die Gefertigten übereingekommen, dass die folgenden Bestimmungen 

einen integrierenden Bestandteil des Abkommens bilden: 

 

 

Zu Artikel 23: 
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1.  Die zuständige Behörde des ersuchenden Staates stellt der zuständigen 

Behörde des ersuchten Staates zur Darstellung der voraussichtlichen Erheblichkeit der 

Auskünfte die folgenden Informationen zur Verfügung, wenn diese ein 

Auskunftsersuchen gemäß dem Abkommen stellt: 

 a) die Bezeichnung der Person, der die Ermittlung oder Untersuchung gilt; 

 b) eine Stellungnahme betreffend die gesuchten Auskünfte einschließlich der 

Art und der Form, in der der ersuchende Staat die Auskünfte vorzugsweise vom 

ersuchten Staat erhalten möchte; 

 c) den steuerlichen Zweck, für den um die Auskünfte ersucht wird; 

 d) die Gründe für die Annahme, dass die erbetenen Auskünfte dem ersuchten 

Staat vorliegen oder sich im Besitz oder in der Verfügungsmacht einer Person im 

Hoheitsbereich des ersuchten Staates befinden; 

 e) den Namen und die Anschrift von Personen, soweit bekannt, in deren Besitz 

sich die erbetenen Auskünfte vermutlich befinden; 

 f) eine Erklärung, dass der ersuchende Staat alle ihm in seinem eigenen Gebiet 

zur Verfügung stehenden Maßnahmen zur Einholung der Auskünfte ausgeschöpft hat, 

ausgenommen solche, die unverhältnismäßig große Schwierigkeiten mit sich bringen 

würden. 

 

2. Es besteht Einvernehmen darüber, dass der Maßstab von „voraussichtlich erheblich“ 

für einen Informationsaustausch in Steuersachen im weitest möglichen Umfang sorgen 

soll und gleichzeitig klarstellen soll, dass die Vertragsstaaten nicht frei sind, 

Maßnahmen, die lediglich der Beweisausforschung  (“fishing expeditions”) dienen, zu 

unternehmen oder um Auskünfte zu ersuchen, die wahrscheinlich für die steuerliche 

Situation eines bestimmten Steuerpflichtigen nicht erheblich sind. 

 

3. Es besteht Einvernehmen darüber, dass Artikel 23 Absatz 5 des Abkommens die 

Vertragsstaaten nicht dazu verpflichtet, Informationen auf automatischer oder 

spontaner Basis auszutauschen. 

 

4. Es besteht Einvernehmen darüber, dass zur Auslegung des Artikels 23 des 

Abkommens neben den oben angeführten Grundsätzen auch die aus dem Kommentar 

zum OECD-Musterabkommen auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom 

Vermögen abzuleitenden Anwendungsgrundsätze zu berücksichtigen sind.“ 
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Artikel 3 

 

Die Vertragsstaaten teilen einander schriftlich auf diplomatischem Weg mit, dass alle 

rechtlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten dieses Protokolls abgeschlossen 

sind. Das Protokoll tritt am dreißigsten Tag nach dem Zeitpunkt des Empfanges der 

späteren der oben genannten Mitteilungen in Kraft. Die Bestimmungen des Protokolls 

finden Anwendung auf alle Steuerzeiträume, die am oder nach dem 1. Jänner 2010 

beginnen. Artikel 23 des am 14. Mai 1959 unterzeichneten Abkommens, in der 

Fassung des am 6. April 1970 unterzeichneten Protokolls, des am 5. November 1991 

unterzeichneten Protokolls und des am 21. August 2006 unterzeichneten Protokolls 

bleibt für die Steuerzeiträume vor dem Anwendungszeitraum dieses Protokolls weiter 

anwendbar. 

 

 

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu gehörig Bevollmächtigten der beiden 

Vertragsstaaten dieses Protokoll unterzeichnet.  

 

 

GESCHEHEN zu Wien, am 17. Dezember 2009 in zweifacher Ausfertigung, 

jede in deutscher und schwedischer Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen 

authentisch sind.  

 

 

Für die Republik   Für das Königreich 

    Österreich:         Schweden: 

 
Andreas Schieder m.p.      Hans Lundborg m.p. 
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PROTOKOLL 

 

OM ÄNDRING I AVTALET MELLAN REPUBLIKEN ÖSTERRIKE OCH KONUNGARIKET 

SVERIGE FÖR UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING BETRÄFFANDE SKATTER Å 

INKOMST OCH FÖRMÖGENHET 

 

 

 

 

 

 

Republiken Österrike och Konungariket Sverige, som önskar ingå ett protokoll om ändring i 

avtalet för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet 

undertecknat den 14 maj 1959, såsom ändrat genom protokoll undertecknade den 6 april 

1970, den 5 november 1991 och den 21 augusti 2006 (i det följande benämnt ”avtalet”), 

 

 

har kommit överens om följande: 
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Artikel 1 

 

Artikel 23 i avtalet ska ersättas av följande: 

 

”Artikel 23 

 

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska utbyta sådana upplysningar 

som kan antas vara relevanta vid tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal eller för 

administration eller verkställighet av intern lagstiftning i fråga om skatter av varje slag och 

beskaffenhet som tas ut för de avtalsslutande staterna eller för deras politiska 

underavdelningar eller lokala myndigheter, om beskattningen enligt denna lagstiftning inte 

strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artikel 1. 

 

2. Upplysningar som en avtalsslutande stat tagit emot enligt paragraf 1 ska behandlas som 

hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i 

denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar 

och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller driver in de skatter som åsyftas i paragraf 

1 eller handlägger åtal eller överklagande i fråga om dessa skatter eller som utövar tillsyn 

över nämnda verksamheter. Dessa personer eller myndigheter får använda upplysningarna 

bara för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i 

domstolsavgöranden. Utan hinder av detta kan upplysningar som en avtalsslutande stat 

mottagit användas för andra ändamål då sådana upplysningar kan användas för sådana 

andra ändamål enligt lagstiftningen i båda staterna och den behöriga myndigheten i den stat 

som lämnar upplysningarna tillåter sådan användning. 

 

3. Bestämmelserna i paragraferna 1 och 2 medför inte skyldighet för en avtalsslutande stat 

att: 

 

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna 

avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten, 

 

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ 

praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten, 

 

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller 

yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, 

vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public). 
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4. Då en avtalsslutande stat begär upplysningar enligt denna artikel ska den andra 

avtalsslutande staten använda de medel som denna stat förfogar över för att inhämta de 

begärda upplysningarna, även om denna andra stat inte har behov av upplysningarna för 

sina egna beskattningsändamål. Förpliktelsen i föregående mening begränsas av 

bestämmelserna i paragraf 3, men detta medför inte en rätt för en avtalsslutande stat att 

vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att denna stat inte har något eget intresse 

av sådana upplysningar. 

 

5. Bestämmelserna i paragraf 3 medför inte en rätt för en avtalsslutande stat att vägra att 

lämna upplysningar uteslutande därför att upplysningarna innehas av en bank, annan 

finansiell institution, ombud, representant eller förvaltare eller därför att upplysningarna gäller 

äganderätt i en person.” 

 

 

Artikel 2 

 

Följande protokoll ska fogas till avtalet: 

 

”PROTOKOLL 

 

Vid undertecknandet av protokollet om ändring i avtalet för undvikande av dubbelbeskattning 

beträffande skatter å inkomst och förmögenhet undertecknat den 14 maj 1959, såsom ändrat 

genom protokoll undertecknade den 6 april 1970, den 5 november 1991 och den 21 augusti 

2006, mellan Republiken Österrike och Konungariket Sverige denna dag har undertecknade 

kommit överens om att följande bestämmelser ska utgöra en integrerande del av avtalet. 

 

Till artikel 23: 

 

1. Vid begäran om upplysningar enligt detta avtal ska den behöriga myndigheten i den 

anmodande staten till den behöriga myndigheten i den anmodade staten lämna följande 

upplysningar, för att visa att de efterfrågade upplysningarna kan antas vara relevanta:  

 

a) identiteten på den person som är föremål för utredning eller undersökning, 

 

b) uppgift om de begärda upplysningarna, inbegripet deras närmare beskaffenhet och i vilken 

form som den anmodande staten önskar att få upplysningarna från den anmodade staten, 
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c) det beskattningsändamål för vilket upplysningarna efterfrågas, 

 

d) skälen för att anta att de begärda upplysningarna finns i den anmodade staten eller 

innehas eller kontrolleras av person inom den anmodade statens jurisdiktion, 

 

e) såvitt det är känt, namn och adress på person som kan antas inneha de begärda 

upplysningarna, 

 

f) uppgift om att den anmodande staten har vidtagit alla åtgärder för att inhämta upp-

lysningarna som står till dess förfogande inom dess eget territorium, utom sådana åtgärder 

som skulle medföra oproportionerligt stora svårigheter. 

  

2. Kriteriet ”kan antas vara relevant” avses dels möjliggöra vidast möjliga informationsutbyte i 

skatteärenden, dels klargöra att det inte står en avtalsslutande stat fritt att genomföra 

s.k. ”fishing expeditions” eller att begära upplysningar som inte kan antas vara relevanta för 

ett skatteärende avseende en bestämd skattskyldig. 

 

3. Artikel 23 paragraf 5 i avtalet medför inte en skyldighet för de avtalsslutande staterna att 

utbyta upplysningar på spontan eller automatisk basis. 

 

4. Vid tolkningen av artikel 23 i avtalet ska – i tillägg till ovan nämnda principer – även de 

principer som kommer till uttryck i kommentaren till OECD:s modell för skatteavtal 

beträffande inkomst och förmögenhet beaktas.”  

 

 

Artikel 3 

 

De avtalsslutande staterna ska på diplomatisk väg skriftligen underrätta varandra när de 

konstitutionella åtgärder som krävs för att detta protokoll ska träda i kraft har vidtagits. Detta 

protokoll träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av dessa 

underrättelser tas emot. Bestämmelserna i detta protokoll tillämpas på beskattningsperiod 

som börjar den 1 januari 2010 eller senare. Artikel 23 i avtalet undertecknat den 14 maj 1959, 

såsom ändrat genom protokoll undertecknade den 6 april 1970, den 5 november 1991 och 

den 21 augusti 2006 tillämpas på beskattningsperioder före tillämpningen av detta protokoll. 
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Till bekräftelse härav har de båda avtalsslutande staternas befullmäktigade ombud 

undertecknat detta protokoll. 

 

 

Som skedde i Wien den 17 december 2009 i vardera två originalexemplar på tyska och 

svenska språken, vilka båda texter äger lika vitsord. 

 

 

 För Republiken Österrike:   För Konungariket Sverige: 

 
 
             Andreas Schieder m.p.                            Hans Lundborg m.p. 
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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2008 Ausgegeben am 22. April 2008 Teil III 

46. Kundmachung: Berichtigung von Verlautbarungen im Bundesgesetzblatt 

46. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend die Berichtigung von Verlautbarungen 
im Bundesgesetzblatt 

Auf Grund des § 10 des Bundesgesetzblattgesetzes – BGBlG, BGBl. I Nr. 100/2003, wird 
kundgemacht: 

Das Protokoll zur Abänderung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem 
Königreich Schweden zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen, BGBl. III Nr. 75/2007, wird wie folgt geändert: 

Im deutschen Abkommenstext lautet die zweite Fußnote statt „Kundgemacht in BGBl. Nr. 341/1971.“ 
richtig „Kundgemacht in BGBl. Nr. 341/1970.“ 

Gusenbauer 
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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2007 Ausgegeben am 9. Juli 2007 Teil III 

75. Protokoll zur Abänderung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem 
Königreich Schweden zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 

 (NR: GP XXIII RV 27 AB 58 S. 17. BR: AB 7675 S. 744.) 

75. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Der Abschluss des gegenständlichen Staatsvertrages wird genehmigt. 

Protokoll zur Abänderung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem 
Königreich Schweden zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
 

[deutscher Abkommenstext siehe Anlagen] 
[schwedischer Abkommenstext siehe Anlagen] 

 
Die Mitteilungen gemäß Art. 2 Abs. 1 des Protokolls wurden am 18. Dezember 2006 bzw. 16. Mai 

2007 (eingelangt am 24. Mai 2007) abgegeben; das Protokoll ist daher gemäß seinem Art. 2 Abs. 2 am 
23. Juni 2007 in Kraft getreten. 

Gusenbauer 



 
 

PROTOKOLL 
 
 
 

ZUR ABÄNDERUNG DES ABKOMMENS ZWISCHEN 
 
 

DER REPUBLIK ÖSTERREICH 
 

UND 
 

DEM KÖNIGREICH SCHWEDEN 
 
 

ZUR VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG AUF DEM GEBIETE DER 
STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM VERMÖGEN 

 
 
 
 
 
Die Republik Österreich und das Königreich Schweden, von dem Wunsche geleitet, ein 
Protokoll zur Abänderung des am 14. Mai 1959 unterzeichneten Abkommens zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen1 in der Fassung des am 6. April 1970 unterzeichneten ersten Protokolls2 
und des am 5. November 1991 unterzeichneten zweiten Protokolls3 (im Folgenden als 
“Abkommen” bezeichnet) abzuschließen,  
 
 
Haben Folgendes vereinbart: 
 
 
 

                                                 
1 Kundgemacht in BGBl. Nr. 39/1960. 
2 Kundgemacht in BGBl. Nr. 341/1971. 
3 Kundgemacht in BGBl. Nr. 132/1993. 
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Artikel 1 
 
Artikel 8 des Abkommens wird aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:  
 

”Artikel 8 
 
    (1)  Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten Einkünfte aus der 
Veräußerung einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft, die ihren Wohnsitz in dem 
anderen Staat hat, so hat nur der erstgenannte Staat das Besteuerungsrecht für diese 
Einkünfte. Werden diese Einkünfte durch eine in dem anderen Staat gelegene 
Betriebstätte erzielt, so steht das Besteuerungsrecht auch diesem anderen Staat zu.  
 
    (2)  Ungeachtet der Bestimmungen des Absatzes 1 dieses Artikels und des Absatzes 1 
von Artikel 2 dürfen Einkünfte aus der Veräußerung von Aktien oder anderen Anteilen 
oder Rechten an einer Kapitalgesellschaft bei einer natürlichen Person, die ihren 
Wohnsitz in einem der beiden Staaten begründet hat, auch im anderen Staat besteuert 
werden; dies jedoch nur in Bezug auf jenen Einkünfteteil, der auf die Zeit vor der 
Begründung des Wohnsitzes im erstgenannten Staat entfällt. Wird eine Beteiligung im 
Sinn des vorstehenden Satzes zur Gänze oder teilweise veräußert und beträgt die 
Beteiligung weniger als 1 vom Hundert des Kapitals der Kapitalgesellschaft, sind die 
Bestimmungen dieses Absatzes nur dann anzuwenden, wenn die Veräußerung innerhalb 
von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt erfolgt, an dem die natürliche Person ihren Wohnsitz 
im erstgenannten Staat begründet hat.” 
 
 

Artikel 2 
 
1. Die Vertragsstaaten teilen einander schriftlich auf diplomatischem Weg mit, dass alle 
gesetzlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten des Protokolls erfüllt sind.  
 
2. Das Protokoll tritt am dreißigsten Tag nach dem Zeitpunkt des Empfanges der späteren 
der beiden Mitteilungen in Kraft. 
 
3. Das Protokoll ist auf Steuern anzuwenden, die von Einkünften zu erheben sind, die am 
oder nach dem 1. Jänner 2007 bezogen werden. Artikel 8 Abs. 2 findet hingegen nur auf 
Einkünfte Anwendung, die von einer natürlichen Person bezogen werden, die am oder 
nach dem Tag der Unterzeichnung des Protokolls ihren Wohnsitz im erstgenannten Staat 
im Sinn des neuen Artikels 8 begründet hat.  
 
4. Das Protokoll bleibt so lange wie das Abkommen in Kraft.  
 
 
 
ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten der beiden Staaten dieses Protokoll 
unterzeichnet.  
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GESCHEHEN ZU Stockholm am 21. August 2006 in zweifacher Ausfertigung, in 
deutscher und schwedischer Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen authentisch sind. 
 
 
 
Für die        Für das 
Republik Österreich:      Königreich Schweden: 
 
Arthur Winkler-Hermaden m.p.    Magdalena Andersson m.p. 
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130. Kundmachung: Geltungsbereich der drei am 20. April 1921 zu Barcelona abgeschlossenen
Übereinkommen (Übereinkommen und Statut über die Freiheit des Durchgangsver-
kehrs, Übereinkommen und Statut über das Regime der schiffbaren Wasserwege von
internationaler Bedeutung sowie Zusatzprotokoll zu dem Übereinkommen über das
Regime der schiffbaren Wasserwege von internationaler Bedeutung)

131. Kundmachung: Geltungsbereich der Erklärung über die Anerkennung des Flaggenrechtes der
Staaten ohne Meeresküste

132. Protokoll zur Abänderung des am 14. Mai 1959 in Stockholm unterzeichneten Abkommens zwischen
der Republik Österreich und dem Königreich Schweden zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom
Vermögen und des am 6. April 1970 in Stockholm unterzeichneten Protokolls
(NR: GP XVIII RV 646 W S. 88. BR: AB 4380 S. 561.)

130. Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich der drei am
20. April 1921 zu Barcelona abgeschlossenen
Übereinkommen (Übereinkommen und Statut
über die Freiheit des Durchgangsverkehrs,
Übereinkommen und Statut über das Regime
der schiffbaren Wasserwege von internationa-
ler Bedeutung sowie Zusatzprotokoll zu dem
Übereinkommen über das Regime der schiffba-
ren Wasserwege von internationaler Bedeu-

tung)

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der
Vereinten Nationen haben folgende weitere Staaten
ihre Ratifikationsurkunden hinterlegt bzw. erklärt,
sich auch nach Erlangung der Unabhängigkeit an
nachstehende Übereinkommen gebunden zu erach-
ten:

1. Übereinkommen und Statut über die Freiheit
des Durchgangsverkehrs *)

Staaten:

Antigua und Barbuda
Kambodscha

Datum der Hinterlegung der
Kontinuitätserklärung:

25. Oktober 1988
12. April 1971

Kroatien und Slowenien haben erklärt, sich mit
Wirksamkeit vom 8. Oktober 1991 bzw. 25. Juni
1992 an dieses Übereinkommen gebunden zu
erachten.

2. Übereinkommen und Statut über das Regime
der schiffbaren Wässerwege von internationaler
Bedeutung *)

Staaten :

Antigua und Barbuda
Griechenland
Kambodscha

Datum der Hinterlegung der
Ratifikationsurkunde bzw.
Kontinuitätserklärung :

25. Oktober 1988
3. Jänner 1928

12. April 1971
Indien hat erklärt, sich mit Wirksamkeit vom
26. März 1957 nicht mehr an das Übereinkommen
gebunden zu erachten.

3. Zusatzprotokoll zu dem Übereinkommen über
das Regime der schiffbaren Wasserwege von
internationaler Bedeutung *)

Staaten:

Antigua und Barbuda
Griechenland

Datum der Hinterlegung der
Ratifikationsurkunde bzw.
Kontinuitätserklärung:

25. Oktober 1988
3. Jänner 1928

Indien hat erklärt, sich mit Wirksamkeit vom
26. März 1957 nicht mehr an das Zusatzprotokoll
gebunden zu erachten.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 429/1924, letzte
Kundmachung des Geltungsbereiches BGBl. Nr. 168/
1986

Vranitzky
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1 3 1 . Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich der Erklärung
über die Anerkennung des Flaggenrechtes der

Staaten ohne Meeresküste

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der
Vereinten Nationen haben folgende weitere Staaten
ihre Beitrittsurkunden zur Erklärung über die
Anerkennung des Flaggenrechtes der Staaten ohne
Meeresküste (BGBl. Nr. 430/1924, letzte Kundma-
chung des Geltungsbereichs BGBl. Nr. 394/1967)
hinterlegt bzw. erklärt, sich auch nach Erlangung
ihrer Unabhängigkeit an diese Erklärung gebunden
zu erachten:

Staaten:

Antigua und
Fidschi
Lesotho
Malawi
Mauritius
Mongolei
Salomonen
Swasiland

Datum der Hinterlegung der
Beitrittsurkunde bzw.
Kontinuitätserklärung:

Barbuda 25. Oktober 1988
15. März 1972
23. Oktober 1973
11. Juni 1969
18. Juli 1969
15. Oktober 1976
3. September 1981

16. Oktober 1970
Ungarn 18. Mai 1928
Kroatien hat erklärt, sich mit Wirksamkeit vom
3. August 1992 an diese Erklärung gebunden zu
erachten.

Vranitzky

132.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

P R O T O K O L L

ZUR ABÄNDERUNG DES AM 14. MAI
1959 IN STOCKHOLM UNTERZEICHNE-
TEN ABKOMMENS ZWISCHEN DER
REPUBLIK ÖSTERREICH UND DEM
KÖNIGREICH SCHWEDEN ZUR VER-
MEIDUNG DER DOPPELBESTEUE-
RUNG AUF DEM GEBIETE DER STEU-
ERN VOM EINKOMMEN UND VOM
VERMÖGEN UND DES AM 6. APRIL 1970
IN STOCKHOLM UNTERZEICHNETEN

PROTOKOLLS

Die Republik Österreich und das Königreich
Schweden;

VON DEM WUNSCHE GELEITET, ein
Protokoll zur Abänderung des am 14. Mai 1959 *)
in Stockholm unterzeichneten Abkommens zwi-
schen der Republik Österreich und dem Königreich
Schweden zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und
vom Vermögen und des am 6. April 1970 **) in
Stockholm unterzeichneten Protokolls (im folgen-
den als „Abkommen" bezeichnet) abzuschließen;

HABEN folgendes vereinbart:

Artikel 1

Artikel 10 Abs. 2 des Abkommens wird durch
folgende Bestimmung ersetzt:

„(2) Diese Dividenden dürfen jedoch auch in dem
Staat, in dem die die Dividenden zahlende

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 39/1960
**) Kundgemacht in BGBl. Nr. 341/1970
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Gesellschaft ihren Wohnsitz hat, nach dem Recht
dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf
aber, wenn der Empfänger der Dividenden der
Nutzungsberechtigte ist, nicht übersteigen:

a) 5% des Bruttobetrags der Dividenden, wenn
der Nutzungsberechtigte eine Gesellschaft
(jedoch keine Personengesellschaft) ist, die
unmittelbar über mindestens 25 vom Hundert
des Kapitals der die Dividenden zahlenden
Gesellschaft verfügt;

b) 10% des Bruttobetrags der Dividenden in allen
anderen Fällen."

Artikel 2

Im Absatz 6 des Artikels 10 des Abkommens wird
folgender Satz angefügt:

„Die Steuerbefreiung gilt vorbehaltlich der zur
Verhinderung von Steuerumgehungen erlassenen
innerstaatlichen Gesetze."

Artikel 3

1. Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation. Die
Ratifikationsurkunden werden so bald wie möglich
in Wien ausgetauscht.

2. Dieses Protokoll tritt am 1. Tag des dritten
Monats, der dem Monat folgt, in dem der Austausch
der Ratifikationsurkunden stattgefunden hat, in
Kraft, und seine Bestimmungen finden für Veranla-
gungsjahre Anwendung, die am oder nach dem
1. Jänner des Jahres beginnen, das jenem Jahr folgt,
in dem das Protokoll in Kraft getreten ist.

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmäch-
tigten der beiden Staaten dieses Protokoll unter-
zeichnet und mit ihren Siegeln versehen.

GESCHEHEN ZU Stockholm am 5. November
1991, in zweifacher Ausfertigung, in deutscher und
schwedischer Sprache, wobei beide Texte gleicher-
maßen authentisch sind.

Für die Republik Österreich:

Pleinert

Für das Königreich Schweden:
Bo Lundgren

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikations-
urkunde wurde am 3. Februar 1993 ausgetauscht; das Protokoll tritt gemäß seinem Artikel 3 Abs. 2 mit
1. Mai 1993 in Kraft.

Vranitzky
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335. Bundesgesetz: AUA-Finanzierungsgesetz
3 3 6 . Verordnung: Scheidemünzen zu 50 Schilling „100. Geburtstag von Bundespräsident

Dr. Karl Renner"
3 3 7 . Kundmachung:Geltungsbereich des Übereinkommens über das auf die Form letztwilliger

Verfügungen anzuwendende Recht
3 3 8 . Übereinkommen zwischen dem Bundesminister für Finanzen der Republik Österreich und

dem Minister für Finanzen der Sozialistischen Republik Rumänien über
die steuerliche Behandlung des grenzüberschreitenden Güterverkehrs auf
der Straße

3 3 9 . Vertrag zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland über zoll-
und paßrechtliche Fragen, die sich an der österreichisch-deutschen Grenze
bei Staustufen und Grenzbrücken ergeben samt Anlagen und Briefwechsel

3 4 0 . Notenwechsel zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland
über den Verzicht auf gewisse administrative und phytosanitäre Behinderungen
bei der Einfuhr von Pflanzen, Pflanzenteilen, Pflanzenerzeugnissen und Erde

341. Protokoll zur Abänderung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem
Königreich Schweden zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem
Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen

3 3 5 . Bundesgesetz vom 30. Oktober 1970
über weitere Maßnahmen zur Finanzierung
der Austrian Airlines, Österreichische Luft-
verkehrs-Aktiengesellschaft (AUA-Finanzie-

rungsgesetz)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I
§ 1. Die Verpflichtungen aus den von der

Austrian Airlines, Österreichische Luftverkehrs-
Aktiengesellschaft, mit Haftung des Bundes im
Sinne des Bundesgesetzes vom 1. März 1967,
BGBL Nr. 82, im Ausland aufgenommenen Kre-
diten sind mit Wirkung 31. Dezember 1969 von
der Republik Österreich zu erfüllen.

§ 2. Die Republik Österreich verzichtet mit
Wirkung vom 31. Dezember 1969 auf die Aus-
übung des ihr auf Grund der Erfüllung der Ver-
pflichtungen gemäß § 1 gegenüber der Austrian
Airlines, Österreichische Luftverkehrs-Aktien-
gesellschaft, zustehenden Regreßrechtes.

§ 3. Ergibt sich durch die Maßnahmen gemäß
§§ 1 und 2 bei der Austrian Airlines, Österreichi-
sche Luftverkehrs-Aktiengesellschaft, für das Ge-
schäftsjahr 1969 ein Reingewinn, so ist dieser der
gesetzlichen Rücklage zuzuweisen.

Artikeln
§ 4. (1) Der bundesminister für Finanzen wird

ermächtigt, für die von der Austrian Airlines,
Österreichische Luftverkehrs-Aktiengesellschaft,
zur Anschaffung von neuen Mittelstreckenflug-
zeugen samt dazugehörigen Fluginstrumenten
und Ersatzteilen im In- und Ausland aufzuneh-
menden Darlehen und sonstigen Krediten namens
des Bundes die Haftung ab Bürge und Zahler
(§ 1357 des allgemeinen bürgerlichen Gesetz-
buches) zu übernehmen.

(2) Der Bundesminister für Finanzen darf von
der in Abs. 1 erteilten Ermächtigung nur dann
Gebrauch machen, wenn

a) der jeweils ausstehende Gesamtbetrag
(Gegenwert) der Haftungen 1900 Millionen
Schilling einschließlich Zinsen und Kosten
nicht übersteigt;

b) die Kreditoperation im Einzelfall den Be-
trag (Gegenwert) von 700 Millionen Schil-
ling einschließlich Zinsen und Kosten nicht
übersteigt;

c) die Laufzeit der Finanzoperation 20 Jahre
nicht übersteigt;

d) die prozentuelle Gesamtbelastung der Kre-
ditoperation in inländischer Währung unter

28 174
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341.

Nachdem das am 6. April 1970 in Stockholm unterzeichnete Protokoll zur Abänderung des
Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem Königreich Schweden zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, welches
also lautet:

Protokoll zur Abänderung des Abkommens
zwischen der Republik Österreich und dem
Königreich Schweden zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der
Steuern vom Einkommen und vom Ver-

mögen*)

Der Bundespräsident der Republik Österreich
und Seine Majestät, der König von Schweden,
von dem Wunsche geleitet, ein Protokoll zur Ab-
änderung des am 14. Mai 1959 in Stockhohn
unterzeichneten Abkommens zwischen den ver-
tragschließenden Parteien zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern
vom Einkommen und vom Vermögen (im fol-
genden als „Abkommen" bezeichnet) abzuschlie-
ßen, haben zu diesem Zweck zu ihren Bevoll-
mächtigten ernannt:

Der Bundespräsident der Republik Österreich:

Herrn Dr. Karl Herbert Schober, Seinen außer-
ordentlichen und bevollmächtigten Botschafter.

Seine Majestät der König von Schweden:

Herrn Torsten Nilsson, Minister für Aus-
wärtige Angelegenheiten.

Die Bevollmächtigten haben nach Austausch
ihrer in guter und gehöriger Form befundenen
Vollmachten folgendes vereinbart:

Artikel I
Änderung des Abkommens

1. Artikel 2 Absatz 1 des Abkommens erhält
folgende neue Fassung:

„(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in
einem der beiden Staaten Einkünfte, für die in
diesem Abkommen keine Regelung getroffen ist,
so hat nur dieser Staat das Besteuerungsrecht
für diese Einkünfte."

2. Artikel 8 des Abkommens erhält folgende
neue Fassung:

*) Siehe BGBl. Nr. 39/1960
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„Artikel 8

Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem
der beiden Staaten Einkünfte aus der Veräuße-
rung einer Beteiligung an einer Kapitalgesell-
schaft, die ihren Wohnsitz in dem anderen Staat
hat, so hat nur der erstgenannte Staat das Be-
steuerungsrecht für diese Einkünfte. Werden diese
Einkünfte durch eine in dem anderen Staat ge-
legene Betriebsstätte erzielt, so steht das Be-
steuerungsrecht auch diesem anderen Staat zu."

3. Artikel 9 Absätze 1 und 2 des Abkommens
erhalten folgende neue Fassung:

„(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in
einem der beiden Staaten aus dem anderen
Staat Einkünfte aus Lizenzgebühren oder anderen
Vergütungen für die Benützung oder das Recht
auf Benützung von Urheberrechten, Patenten,
Gebrauchsmustern, Herstellungsverfahren,
Warenzeichen oder ähnlichen Rechten (außer
Rechten, die die Ausbeutung von Grund und
Boden betreffen), so hat nur der Wohnsitzstaat
das Besteuerungsrecht für diese Einkünfte. Sind
jedoch derartige Vergütungen unverhältnismäßig
hoch, so gilt der erste Satz lediglich für den Teil
der Vergütungen, der einer angemessenen Gegen-
leistung entspricht. In diesem Fall kann der
übersteigende Betrag nach dem Recht jedes
Staates und unter Berücksichtigung der anderen
Bestimmungen dieses Abkommens besteuert wer-
den.

(2) Lizenzgebühren im Sinne des Absatzes 1,
die von einer Kapitalgesellschaft mit Wohnsitz
in einem der beiden Staaten an eine Person mit
Wohnsitz im anderen Staat bezahlt werden, die
zu mehr als 50 vom Hundert am Grund- oder
Stammkapital der auszahlenden Kapitalgesell-
schaft beteiligt ist, können abweichend von den
Bestimmungen des Absatzes 1 in dem erstgenann-
ten Staat besteuert werden; die Steuer darf jedoch
10 vom Hundert des Rohbetrages der Lizenzge-
bühren nicht übersteigen."

4. Artikel 10 des Abkommens erhält folgende
neue Fassung:

„Artikel 10

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem
der beiden Staaten Dividenden, die von einer
Kapitalgesellschaft mit Wohnsitz in dem anderen
Staat gezahlt werden, so hat vorbehaltlich des
Absatzes 2 nur der Wohnsitzstaat des Dividen-
denempfängers das Besteuerungsrecht für diese
Einkünfte.

(2) Diese Dividenden können jedoch in dem
Staat, in dem die die Dividenden zahlende Ka-
pitalgesellschaft ihren Wohnsitz hat, nach dem
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Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer
darf aber 10 vom Hundert des Bruttobetrages
der Dividenden nicht übersteigen.

(3) Soweit in einem der beiden Staaten die
Steuer von inländischen Dividenden im Abzugs-
weg an der Quelle erhoben wird, wird das
Recht dieses Staates, den Steuerabzug in voller
Höhe vorzunehmen, durch die Absätze 1 und 2
nicht berührt. Wenn die Steuer im Abzugsweg
erhoben wird, ist sie auf Antrag des Dividenden-
empfängers mit Wohnsitz in dem anderen Staat
rückzuerstatten, soweit sie 10 vom Hundert des
Bruttobetrages der Dividenden übersteigt. Der
Antrag auf Rückerstattung muß innerhalb von
zwei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in
dem die der Steuer unterliegende Leistung fällig
geworden ist, bei der zuständigen Behörde des
Staates eingebracht werden, in dem der Dividen-
denempfänger seinen Wohnsitz hat.

(4) Die obersten Finanzbehörden der beiden
Staaten regeln in gegenseitigem Einvernehmen,
wie die Bestimmungen der Absätze 2 und 3
durchzuführen sind. Hierbei soll keiner der
beiden Staaten verpflichtet werden, Maßnahmen
zu treffen, die seiner Gesetzgebung nicht ent-
sprechen.

(5) Bezüglich der Ansprüche, die nach Absatz 3
den Angehörigen diplomatischer oder konsu-
larischer Vertretungen sowie den internationalen
Organisationen, ihren Organen und Beamten zu-
stehen, sind die folgenden Regeln anzuwenden:

a) Bei Angehörigen einer diplomatischen oder
konsularischen Vertretung des einen Staates, die
im anderen Staat oder in einem dritten Staat
residieren und die Staatsangehörigkeit des Ent-
sendestaates besitzen, gilt der Wohnsitz als in
diesem letzteren Staat gelegen, sofern sie dort
zur Entrichtung direkter Steuern von Dividenden
verpflichtet sind;

b) internationale Organisationen und ihre Or-
gane sowie die Beamten solcher Organisationen
und das Personal diplomatischer oder konsu-
larischer Vertretungen eines dritten Staates, die
sich in einem der beiden Staaten aufhalten oder
dort residieren und in diesem Staat von der
Entrichtung direkter Steuern von Dividenden
befreit sind, haben keinen Anspruch auf Ent-
lastung von den im anderen Staat erhobenen
Steuern.

(6) Dividenden, die von einer Kapitalgesell-
schaft mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten
an eine Kapitalgesellschaft mit Wohnsitz in dem
anderen Staat ausgeschüttet werden, sollen in
diesem anderen Staat steuerbefreit sein, aber nur
insofern die Dividenden gemäß den Gesetzen
dieses Staates von der Besteuerung ausgenommen
wären, wenn die beiden Gesellschaften ihren
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Wohnsitz in diesem Staat gehabt hätten. Bei der
Anwendung dieser Vorschrift wird in Schweden
eine österreichische Gesellschaft mit beschränkter
Haftung wie eine Aktiengesellschaft behandelt.

(7) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwen-
den, wenn der Empfänger der Dividenden mit
Wohnsitz in einem der beiden Staaten in dem
anderen Staat, in dem die die Dividenden zah-
lende Gesellschaft ihren Wohnsitz hat, eine Be-
triebstätte hat und die Beteiligung, für die die
Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu dieser
Betriebstätte gehört. In diesem Fall ist Artikel 4
anzuwenden.

(8) Der in diesem Artikel verwendete Begriff
„Dividenden" bedeutet Einkünfte aus Aktien,
Genußaktien oder Genußscheinen, Kuxen, Grün-
deranteilen oder anderen Rechten — ausgenom-
men Forderungen — mit Gewinnbeteiligung
sowie aus sonstigen Gesellschaftsanteilen stam-
mende Einkünfte, die nach dem Steuerrecht des
Staates, in dem die ausschüttende Kapitalgesell-
schaft ihren Wohnsitz hat, den Einkünften aus
Aktien gleichgestellt sind.

Der in diesem Artikel verwendete Begriff
„Kapitalgesellschaft", bedeutet juristische Per-
sonen oder Rechtsträger, die für die Besteuerung
wie juristische Personen behandelt werden.

(9) Bezieht eine Kapitalgesellschaft mit Wohn-
sitz in einem der beiden Staaten Gewinne oder
Einkünfte aus dem anderen Staat, so darf dieser
andere Staat weder die Dividenden besteuern,
die die Kapitalgesellschaft an Personen zahlt, die
nicht in diesem anderen Staat ihren Wohnsitz
haben, noch Gewinne der Kapitalgesellschaft einer
Steuer für nichtausgeschüttete Gewinne unter-
werfen, selbst wenn die gezahlten Dividenden
oder die nicht ausgeschütteten Gewinne ganz
oder teilweise aus in diesem anderen Staat er-
zielten Gewinnen oder Einkünften bestehen."

5. Nach Artikel 10 wird folgender neuer Ar-
tikel eingefügt:

„Artikel 10 A

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem
der beiden Staaten Zinsen aus dem anderen
Staat, so hat vorbehaltlich des Absatzes 2 nur
der Wohnsitzstaat das Besteuerungsrecht für diese
Einkünfte. Werden diese Einkünfte durch eine
im anderen Staat gelegene Betriebstätte erzielt,
so steht das Besteuerungsrecht diesem anderen
Staat zu.

(2) Die Bestimmungen des Artikels 10 Ab-
sätze 3 bis 5 sind sinngemäß anzuwenden. Der
Anspruch auf Rückerstattung bezieht sich jedoch
auf den Gesamtbetrag der von Zinsen im Ab-
zugsweg an der Quelle erhobenen Steuer.
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(3) Der in diesem Artikel verwendete Begriff
„Zinsen" bedeutet Einkünfte aus öffentlichen An-
leihen, aus Obligationen, auch wenn sie durch
Pfandrechte an Grundstücken gesichert oder mit
einer Gewinnbeteiligung ausgestattet sind, und
aus Forderungen jeder Art, sowie alle anderen
Einkünfte, die nach dem Steuerrecht des Staates,
aus dem sie stammen, den Einkünften aus Dar-
lehen gleichgestellt sind.

(4) Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger
oder zwischen jedem von ihnen und einem Drit-
ten besondere Beziehungen und übersteigen des-
halb die gezahlten Zinsen, gemessen an der zu-
grunde liegenden Forderung, den Betrag, den
Schuldner und Gläubiger ohne diese Beziehungen
vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur
auf diesen letzten Betrag angewendet. In diesem
Fall kann der übersteigende Betrag nach dem
innerstaatlichen Recht der beiden Staaten und
unter Berücksichtigung der anderen Bestimmun-
gen dieses Abkommens besteuert werden."

6. Artikel 12 des Abkommens erhält folgende
neue Fassung:

„Artikel 12

Bezieht eine natürliche Person mit Wohnsitz
in einem der beiden Staaten in ihrer Eigenschaft
als Mitglied des Aufslichts- oder Verwaltungsrates
einer Kapitalgesellschaft mit Wohnsitz in dem
anderen Staat Aufsichtsrats- oder Verwaltungs-
ratsvergütungen und ähnliche Zahlungen, so
steht das Besteuerungsrecht für diese Einkünfte
diesem anderen Staat zu."

7. Artikel 14 des Abkommens erhalt folgende
neue Fassung:

„Artikel 14

Bezieht eine natürliche Person mit Wohnsitz
in einem der beiden Staaten Einkünfte aus frei-
beruflicher oder nichtselbständiger Arbeit für
Tätigkeiten, die in dem anderen Staat für Unter-
haltungsdarbietungen ausgeübt werden, wie zum
Beispiel als Bühnen-, Radio-, Fernseh-, Film-
künstler und Schauspieler, Musiker, Artist und
Berufssportler, so steht das Besteuerungsrecht für
diese Einkünfte abweichend von den Bestimmun-
gen des Artikels 11 und des Artikels 13 Absatz 2
diesem anderen: Staat zu. Die Bestimmungen des
Artikels 9 Absatz 1 bleiben unberührt."

8. Artikel 15 des Abkommens erhält folgende
neue Fassung:

„Artikel 15

Bezieht eine natürliche Person mit Wohnsitz
in einem der beiden Staaten aus dem anderen



86. Stück — Ausgegeben am 30. November 1970 — Nr. 341 1793

Staat Ruhegehälter, Witwen- oder Waisenpen-
sionen sowie andere Bezüge oder geldwerte Vor-
teile für frühere Dienstleistungen, so hat nur
der Wohnsitzstaat das Besteuerungsrecht für
diese Einkünfte."

9. Artikel 16 Absatz 1 des Abkommens erhält
folgende neue Fassung:

„(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in
einem der beiden Staaten Einkünfte aus Gehäl-
tern, Löhnen und ähnlichen Vergütungen oder
aus Ruhegehältern, Witwen- und Waisenpensio-
nen, die der andere Staat oder die Länder, Ge-
meinden oder Gemeindeverbände oder andere
juristische Personen des öffentlichen Rechtes jenes
anderen Staates für gegenwärtige oder frühere
Dienst- oder Arbeitsleistungen gewähren, so hat
abweichend von den Bestimmungen der Arti-
kel 13 und 15 nur dieser andere Staat das
Besteuerungsrecht für diese Einkünfte. Das gleiche
gilt auch für Bezüge aus der gesetzlichen Sozial-
versicherung dieses anderen Staates."

10. Artikel 18 Absatz 2 des Abkommens er-
hält folgende neue Fassung:

„(2) Das Besteuerungsrecht für anderes Ver-
mögen einer Person hat nur der Staat, in dem
diese Person ihren Wohnsitz hat."

11. Artikel 20 des Abkommens erhält folgende
neue Fassung:

„Artikel 20

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem
der beiden Staaten Einkünfte oder hat sie Ver-
mögen, so können diese Einkünfte oder dieses
Vermögen — auch wenn das Besteuerungsrecht
nach den vorstehenden Artikeln dieses Abkom-
mens dem anderen Staat zusteht — vorbehaltlich
des Absatzes 2 im erstgenannten Staat besteuert
werden. Der Staat, in dem die Person ihren
Wohnsitz hat, rechnet jedoch

a) auf die vom Einkommen dieser Person zu
erhebende Steuer den Betrag an, der der im
anderen Staat gezahlten Steuer vom Einkom-
men entspricht;

b) auf die vom Vermögen dieser Person zu
erhebende Steuer den Betrag an, der der im
anderen Staat gezahlten Steuer vom Vermögen
entspricht.

Der anzurechnende Betrag darf jedoch den
Teil der vor der Anrechnung ermittelten Steuer
nicht übersteigen, der auf Einkünfte oder Ver-
mögen entfällt, die der Besteuerung im anderen
Staat unterliegen.

(2) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem
der beiden Staaten Einkünfte, die nach Artikel 7
oder nach Artikel 16 Absatz 1 nur im anderen
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Staat besteuert werden können, oder ha* sie Ver-
mögen, das nach Artikel 18 Absatz 1 in Verbin-
dung mit Artikel 7 der Besteuerung nur im
anderen Staat unterliegt, so nimmt der erst-
genannte Staat diese Einkünfte oder dieses Ver-
mögen von seiner Besteuerung aus; der erst-
genannte Staat kann alber bei der Festsetzung der
Steuer für das übrige Einkommen oder Vermö-
gen dieser Person den Steuersatz anwenden, der
anzuwenden wäre, wenn die betreffenden Ein-
künfte oder das betreffende Vermögen nicht von
der Besteuerung ausgenommen wären. Das gleiche
gut für Einkünfte im Sinne des Artikels 10 Ab-
satz 6 und für Vermögen im Sinne des Arti-
kels 18 Absatz 3."

Artikel II

Inkrafttreten

(1) Dieses Protokoll soll ratifiziert werden,
und zwar für die Republik Österreich, durch den
Bundespräsidenten der Republik Österreich, für
das Königreich Schweden durch Seine Majestät
den König von Schweden mit Zustimmung des
Riksdags. Die Ratifikationsurkunden sollen so
bald wie möglich in Wien ausgetauscht werden.

(2) Dieses Protokoll tritt mit dem Austausch
der Ratifikationsurkunden in Kraft und seine
Bestimmungen finden erstmals Anwendung:

a) in Österreich:
auf die Steuern, die für die Zeit nach dem

31. Dezember 1969 erhoben werden;

b) in Schweden:
hinsichtlich der Steuern vom Einkommen auf

Einkünfte, die am oder nach dem 1. Jänner 1970
erzielt werden und hinsichtlich der staatlichen
Vermögensteuer auf die Steuer, die Gegenstand
der Veranlagung des Jahres 1971 oder eines
späteren Jahres bildet.

ZU URKUND DESSEN haben die Bevoll-
mächtigten der beiden Staaten dieses Abkommen
unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen.

GESCHEHEN zu Stockholm, am 6. April 1970
in zweifacher Ausfertigung, in deutscher und
schwedischer Sprache, wobei beide Texte gleicher-
weise authentisch sind.

Für die Republik Österreich:

Dr. Karl Herbert Schober

Für das Königreich Schweden:

Torsten Nilsson
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die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
dieses Protokoll für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissenhafte
Erfüllung der darin enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Finanzen und vom Bundesminister für
Auswärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich
versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 8. September 1970

Der Bundespräsident:

Jonas

Der Bundeskanzler:

Kreisky

D e r Bundesminister für Finanzen:

Androsch

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:

Kirchschläger

Die Ratifikationsurkunden zum vorliegenden Protokoll wurden am 5. November 1970 in Wien
ausgetauscht; das Protokoll ist somit gemäß seinem Artikel II Absatz 2 am selben Tag in Kraft
getreten.

Kreisky
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37. Kundmachung: Ratifikation des Übereinkommens, betreffend das Verfahren in bürgerlichen Rechtssachen
durch die Bundesrepublik Deutschland.

38. Kundmachung: Ratifikation des Übereinkommens über die Gründung einer Internationalen Organisation
für das gesetzliche Meßwesen (Eichwesen) durch Belgien und Iran.

39. Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Königreich Schweden zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen.

40. Konvention über die Regelung der Schiffahrt auf der Donau.
4 1 . Abkommen über die Errichtung einer Europäischen Organisation für kernphysikalische Forschung.
42. Europäisches Abkommen zur friedlichen Beilegung von Streitigkeiten.

3 7 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 22. Jänner 1960 über die Ratifikation
des Übereinkommens, betreffend das Ver-
fahren in bürgerlichen Rechtssachen durch

die Bundesrepublik Deutschland.

Nach einer Mitteilung der Königlich Nieder-
ländischen Botschaft in Wien hat die Bundes-
republik Deutschland das Übereinkommen, be-
treffend das Verfahren in bürgerlichen Rechts-
sachen, BGBl. Nr. 91/1957, ratifiziert.

Das Übereinkommen ist gemäß seinem Art. 28
für die Bundesrepublik Deutschland am 1. Jänner
1960 in Kraft getreten.

Raab

3 8 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 26. Jänner 1960, betreffend die Rati-
fikation des Übereinkommens über die
Gründung einer Internationalen Organi-
sation für das gesetzliche Meßwesen (Eich-

wesen) durch Belgien und Iran.
Nach einer Mitteilung der Französischen Bot-

schaft in Wien haben Belgien und Iran das Über-
einkommen über die Gründung einer Inter-
nationalen Organisation für das gesetzliche
Meßwesen (Eichwesen), BGBl. Nr. 171/1958,
ratifiziert.

Laut einer Erklärung der Belgischen Regierung
erstreckt sich die Ratifikation auch auf Belgisch-
Kongo und das Mandatsgebiet Ruanda-Urundi.

Raab

39.
Nachdem das am 14. Mai 1959 in Stockholm unterzeichnete Abkommen zwischen der Republik

Österreich und dem Königreich Schweden zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete
der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, welches also lautet:

Abkommen zwischen der Republik Öster-
reich und dem Königreich Schweden zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem
Gebiete der Steuern vom Einkommen und

vom Vermögen.

Der Bundespräsident der Republik Österreich
und Seine Majestät, der König von Schweden sind,
von dem Wunsche geleitet, auf dem Gebiete der
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen
die Doppelbesteuerung nach Möglichkeit zu ver-
meiden, übereingekommen, ein Abkommen ab-
zuschließen. Zu diesem Zweck haben zu ihren
Bevollmächtigten ernannt:

Der Bundespräsident der Republik Österreich:

Herrn Dr. Rudolf Krippl-Redlich-Redensbruck,
Seinen außerordentlichen und bevollmächtigten
Botschafter.

72 27
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Seine Majestät, der König von Schweden:
Herrn Östen Undén, Minister für Auswärtige

Angelegenheiten.

Die Bevollmächtigten haben nach Austausch
ihrer in guter und gehöriger Form befundenen
Vollmachten folgendes vereinbart:

Artikel 1

(1) Dieses Abkommen findet Anwendung auf
natürliche und juristische Personen, die ihren
Wohnsitz im Sinne des Artikels 2 im Königreich
Schweden oder in der Republik Österreich oder
in beiden Staaten haben.

(2) Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf
die Art der Erhebung, für Steuern vom Einkom-
men und vom Vermögen, die für Rechnung eines
jeden der beiden Staaten, seiner Länder, Ge-
meinden oder Gemeindeverbände (auch in Form
von Zuschlägen) erhoben werden.

(3) Als Steuern vom Einkommen und vom
Vermögen gelten alle Steuern, die vom Gesamt-
einkommen, vom Gesamtvermögen oder von
Teilen des Einkommens oder des Vermögens er-
hoben werden, einschließlich der Steuern vom
Gewinn aus der Veräußerung beweglichen oder
unbeweglichen Vermögens sowie der Steuern vom
Vermögenszuwachs,

(4) Zu den Steuern, für die dieses Abkommen
gilt, gehören zurzeit insbesondere:

1. im Königreich Schweden
a) die staatliche Einkommensteuer,
b) die Kuponsteuer,
c) die Seemannsteuer,
d) die Sondersteuer von Aktiengesellschaften

auf Ausschüttungen bei Kapitalherabset-
zung und bei Nichtausschüttung vorhan-
dener Gewinne,

e) die staatliche Vermögensteuer,
f) die Waldpflegeabgabe,
g) die allgemeine Gemeindesteuer,
h) die Abgaben auf besondere Vorteile und

Gerechtigkeiten;

2. in der Republik Österreich
a) die Einkommensteuer (einschließlich der

Lohnsteuer und der Kapitalertragsteuer),

b) die Körperschaftsteuer (einschließlich der
Kapitalertragsteuer),

c) die Vermögensteuer,
d) der Beitrag vom Einkommen zur För-

derung des Wohnbaues und für Zwecke des
Familienlastenausgleiches,

e) die Aufsichtsratsabgabe,
f) die Gewerbesteuer (einschließlich der Lohn-

summensteuer),
g) die Grundsteuer.

(5) Dieses Abkommen gilt auch für alle Steuern
gleicher oder ähnlicher Art, die künftig neben
den geltenden Steuern oder an deren Stelle er-
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hoben werden. Die obersten Finanzbehörden der
beiden Staaten werden sich am Ende eines jeden
Jahres die in ihren Steuergesetzen eingetretenen
Änderungen mitteilen.

(G) Die obersten Finanzbehörden der beiden
Staaten werden im beiderseitigen Einvernehmen
etwaige Zweifel darüber klären, für welche
Steuern dieses Abkommen zu gelten hat.

(7) Die in diesem Abkommen genannten ober-
sten Finanzbehörden sind auf Seiten der Repu-
blik Österreich das Bundesministerium für Finan-
zen und auf Seiten des Königreiches Schweden
das Finanzministerium oder die Behörde, der es
übertragen worden ist, an Stelle des Finanzmini-
steriums Fragen dieses Abkommens 2u behandeln.

Artikel 2

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem
der beiden Staaten Einkünfte, für die in diesem
Abkommen keine Regelung getroffen ist, so hat
dieser Staat das Besteuerungsrecht für diese Ein-
künfte.

(2) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der
Ausdruck „eine Person mit Wohnsitz in einem
der beiden Staaten" eine natürliche oder juristi-
sche Person, die nach dem Rechte dieses Staates
dort auf Grund ihres Wohnsitzes, ihres gewöhn-
lichen Aufenthaltes, des Ortes ihrer tatsächlichen
Leitung oder eines anderen ähnlichen Merkmals
steuerpflichtig ist.

(3) Ergibt sich nach den Bestimmungen des Ab-
satzes 2 für eine natürliche Person ein Wohnsitz
in beiden Staaten, so ist der Wohnsitz im Sinne
dieses Abkommens wie folgt zu ermitteln:

a) Der Wohnsitz einer natürlichen Person gilt
als in dem Staat gelegen, in dem sie über
eine ständige Wohnstätte verfügt. Verfügt
sie in beiden Staaten über eine ständige
Wohnstätte, so gilt ihr Wohnsitz als in dem
Staat gelegen, zu dem sie die engeren per-
sönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen
hat (Mittelpunkt der Lebensinteressen);

b) kann nicht bestimmt werden, in welchem
der beiden Staaten die Person den Mittel-
punkt der Lebensinteressen hat, oder ver-
fügt sie in keinem der Staaten über eine
ständige Wohnstätte, so gilt ihr Wohnsitz
als in dem Staat gelegen, in dem sie ihren
gewöhnlichen Aufenthalt hat;

c) hat die Person ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt in beiden oder in keinem der beiden
Staaten, so gilt ihr Wohnsitz als in dem
Staat gelegen, dessen Staatsangehörigkeit sie
besitzt;

d) gehört die Person beiden oder keinem der
Staaten an, so werden die obersten Finanz-
behörden der beiden Staaten die Frage im
beiderseitigen Einvernehmen regeln.
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(4) Ergibt sich nach den Bestimmungen des Ab-
satzes 2 für eine juristische Person ein Wohnsitz
in beiden Staaten, so gilt ihr Wohnsitz im Sinne
dieses Abkommens als in dem Staat gelegen, in
dem sich der Or t ihrer tatsächlichen Leitung be-
findet. Dasselbe gilt für Personengesellschaften
(handelsbolag, kommanditbolag, enkelt bolag,
partreden, gruvbolag) und andere Personenver-
einigungen, die nach den für sie maßgebenden
innerstaatlichen Gesetzen keine juristischen Per-
sonen sind.

Artikel 3

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem
der beiden Staaten Einkünfte aus unbeweglichem
Vermögen (einschließlich des Zubehörs sowie des
einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb
dienenden lebenden und toten Inventars), das in
dem anderen Staate liegt, so hat der andere Staat
das Besteuerungsrecht für diese Einkünfte. Be-
rechtigungen, auf welche die privatrechtlichen
Vorschriften über Grundstücke Anwendung fin-
den, sind dem unbeweglichen Vermögen gleich-
zustellen.

(2) Absatz 1 gilt sowohl für die durch unmittel-
bare Nutzung als auch für die durch Vermietung,
Verpachtung und jede andere Art der Nutzung
des unbeweglichen Vermögens erzielten Ein-
künfte, insbesondere aus festen oder veränder-
lichen Vergütungen für die Ausbeutung von
Grund und Boden sowie für Einkünfte, die bei
der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen
erzielt werden.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch dann, wenn
die genannten Vermögensgegenstände zu einem
gewerblichen Unternehmen (Artikel 4 und 7) ge-
hören.

(4) Was als unbewegliches Vermögen oder als
Zubehör gilt und was als dem unbeweglichen
Vermögen gleichgestellte Berechtigung oder als
Nutzungsrecht anzusehen ist, beurteilt sich nach
den Gesetzen des Staates, in dem der betreffende
Gegenstand oder der Gegenstand, auf den sich
das in Rede stehende Recht bezieht, liegt.

Artikel 4

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem
der beiden Staaten Einkünfte aus einem gewerb-
lichen Unternehmen, dessen Wirkung sich auf
das Gebiet des anderen Staates erstreckt, so hat
der andere Staat das Besteuerungsrecht für diese
Einkünfte nur insoweit, als sie auf eine dort be-
findliche Betriebstätte des Unternehmens ent-
fallen.

(2) Die Bestimmungen des Absatzes 1 sind auch
auf Einkünfte aus offenen oder stillen Beteili-
gungen an einem gesellschaftlichen Unternehmen
anzuwenden, mit Ausnahme der Beteiligungen in
Form von Aktien, Kuxen, Genußscheinen, Obli-
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gationen mit Gewinnbeteiligung, sonstigen Wert-
papieren sowie der Anteile an Genossenschaften
und Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten sowohl für die
durch unmittelbare Nutzung als auch für die
durch Vermietung, Verpachtung und jede andere
Ar t der Nutzung des gewerblichen Unternehmens
erzielten Einkünfte sowie für Einkünfte aus der
Veräußerung eines Unternehmens im ganzen,
eines Anteiles am Unternehmen, eines Teilbe-
triebes oder von Gegenständen, die im Unter-
nehmen benutzt werden.

(4) Der Betriebstätte sollen diejenigen Ein-
künfte zugewiesen werden, die sie erzielt hätte,
wenn sie sich als selbständiges Unternehmen mit
gleichen oder ähnlichen Geschäften unter gleichen
oder ähnlichen Bedingungen befaßte und Ge-
schäfte wie ein unabhängiges Unternehmen tä-
tigte.

(5) Bei der Ermittlung der aus der Tätigkeit
einer Betriebstätte erzielten Einkünfte ist grund-
sätzlich vom Bilanzergebnis der Betriebstätte aus-
zugehen. Dabei sollen alle der. Betriebstätte zu-
rechenbaren Ausgaben einschließlich eines Anteils
an den allgemeinen Verwaltungskosten des Un-
ternehmens berücksichtigt, jedoch künstliche Ge-
winnverlagerungen ausgeschlossen werden; insbe-
sondere ist die Vereinbarung von Zinsen oder
Lizenzgebühren zwischen den Betriebstätten des-
selben Unternehmens unbeachtlich.

(6) In besonders gelagerten Fällen kann bei der
Ermittlung der Einkünfte der Gesamtgewinn des
Unternehmens aufgeteilt werden. Bei Versiche-
rungsunternehmen kann in solchen Fällen als
Maßstab das Verhältnis der Rohprämieneinnah-
men der Betriebstätte zu den gesamten Rohprä-
mieneinnahmen des Unternehmens zugrunde ge-
legt werden. Die obersten Finanzbehörden der
beiden Staaten sollen sich zu einem möglichst
frühen Zeitpunkt verständigen, wenn dies für
die Aufteilung der Einkünfte im einzelnen Fall
erforderlich ist.

(7) Absatz 1 ist entsprechend auf die Gewerbe-
steuer anzuwenden, die von einer anderen Be-
messungsgrundlage als den Einkünften erhoben
wird.

Artikel 5

(1) Der Begriff „Betriebstätte" bedeutet eine
feste Geschäftseinrichtung, in der die Tätigkeit
des Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt
wird.

(2) Als Betriebstätten gelten insbesondere:
a) ein Or t der. Leitung,

b) eine Zweigniederlassung,
c) eine Geschäftsstelle,
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d) eine Fabrikationsstätte,

e) eine Werkstätte,

f) ein Bergwerk, ein Steinbruch oder eine
andere Stätte der Ausbeutung von Boden-
schätzen,

g) eine Bauausführung oder Montage, deren
Dauer zwölf Monate überschreitet.

(3) Als Betriebstätten gelten nicht:

a) die Benutzung von Einrichtungen aus-
schließlich zur Lagerung, Ausstellung oder
Auslieferung von dem Unternehmen ge-
hörenden Gütern oder Waren;

b) das Unterhalten eines Bestandes von dem
Unternehmen gehörenden Gütern oder
Waren ausschließlich zur Lagerung, Aus-
stellung oder Auslieferung;

c) das Unterhalten eines Bestandes von dem
Unternehmen gehörenden Gütern oder
Waren ausschließlich zur Bearbeitung oder
Verarbeitung durch ein anderes Unterneh-
men;

d) das Unterhalten einer festen Geschäftsein-
richtung ausschließlich zum Einkauf von
Gütern oder Waren oder zur Beschaffung
von Informationen für das Unternehmen;

e) das Unterhalten einer festen Geschäftsein-
richtung ausschließlich zur Werbung, zur
Erteilung von Auskünften, zur wissen-
schaftlichen Forschung oder zur Ausübung
ähnlicher Tätigkeiten, die für das Unter-
nehmen vorbereitender Art sind oder eine
Hilfstätigkeit darstellen.

(4) Eine Person, die in einem der beiden Staa-
ten für ein Unternehmen des anderen Staates
tätig ist — mit Ausnahme eines unabhängigen
Vertreters im Sinne des Absatzes 5 — gilt als
eine in dem erstgenannten Staat gelegene Be-
triebstätte, wenn sie eine Vollmacht besitzt, im
Namen des Unternehmens in diesem Staat Ver-
träge abzuschließen, und diese Vollmacht dort
gewöhnlich ausübt, es sei denn, daß sich ihre
Tätigkeit auf den Einkauf von Gütern oder
Waren für das Unternehmen beschränkt.

(5) Ein Unternehmen eines der beiden Staaten
wird nicht schon deshalb so behandelt, als habe
es eine Betriebstätte in dem anderen Staat, weil
es dort Geschäftsbeziehungen durch einen Makler,
Kommissionär oder einen anderen unabhängigen
Vertreter unterhält, sofern diese Personen im
Rahmen ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit
handeln.

(6) Die Tatsache, daß eine juristische Person
mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten eine
juristische Person beherrscht oder von einer sol-
chen beherrscht wird, die in dem anderen Staat
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ihren "Wohnsitz hat oder dort (entweder durch
eine Betriebstätte oder in anderer Weise) Ge-
schäftsbeziehungen unterhalt, macht für sich
allein keine dieser juristischen Personen zur Be-
triebstätte der anderen.

Artikel 6

(1) Wenn ein Unternehmen eines der beiden
Staaten vermöge seiner Beteiligung an der Ge-
schäftsführung oder am finanziellen Aufbau
eines Unternehmens des anderen Staates mit
diesem Unternehmen wirtschaftliche oder finan-
zielle Bedingungen vereinbart oder ihm solche
auferlegt, die von denjenigen abweichen, die mi t
einem unabhängigen Unternehmen vereinbart
würden, so dürfen Einkünfte, die eines der bei-
den Unternehmen üblicherweise erzielt hätte,
aber wegen dieser Bedingungen nicht erzielt hat ,
den Einkünften dieses Unternehmens zugerechnet
und entsprechend besteuert werden.

(2) Absatz 1 gilt sinngemäß im Verhältnis
zweier Unternehmen, an deren Geschäftsführung
oder Vermögen dieselben Personen unmittelbar
oder mittelbar beteiligt sind.

Artikel 7

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem
der beiden Staaten Einkünfte aus dem Betrieb
der Schiffahrt oder der Luftfahrt im internatio-
nalen Verkehr, so steht das Besteuerungsrecht
abweichend von Artikel 4 für diese Einkünfte
nur jenem der beiden Staaten zu, in dem sich
der Or t der tatsächlichen Leitung des betreffen-
den Unternehmens befindet, gleichgültig, ob der
Betrieb mit eigenen oder gecharterten Fahrzeu-
gen durchgeführt wird.

(2) Absatz 1 gilt auch, wenn ein Unternehmen
der Schiffahrt oder der Luftfahrt eines der bei-
den Staaten im Gebiet des anderen Staates eine
Agentur für die Beförderung von Personen
oder Waren betreibt. Dies gilt jedoch nur für
Tätigkeiten, die unmittelbar mit dem Betrieb
der Schiffahrt oder der Luftfahrt einschließlich
des Zubringerdienstes zusammenhängen.

(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2
gelten auch für Beteiligungen von Unternehmen
der Luftfahrt an einem Pool oder einer Betriebs-
gemeinschaft und insbesondere für die Beteili-
gung der Gesellschaft „Aktiebolaget Aerotrans-
por t" an dem Konsortium „Scandinavian Air-
lines System".

(4) Absatz 1 ist entsprechend auf die Gewerbe-
steuer anzuwenden, die von einer anderen Be-
messungsgrundlage als den Einkünften erhoben
wird.
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Artikel 8

Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem der
beiden Staaten Einkünfte aus der Veräußerung
einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft, die
ihren Wohnsitz in dem anderen Staat hat, so hat
der erstgenannte Staat das Besteuerungsrecht für
diese Einkünfte. Werden diese Einkünfte durch
eine im anderen Staat gelegene Betriebstätte er-
zielt, so steht das Besteuerungsrecht nur diesem
anderen Staat zu.

Artikel 9

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem
der beiden Staaten aus dem anderen Staat Ein-
künfte aus Lizenzgebühren oder anderen Ver-
gütungen für die Benützung oder das Recht auf
Benützung von Urheberrechten, Patenten, Ge-
brauchsmustern, Herstellungsverfahren, Waren-
zeichen oder ähnlichen Rechten (außer Rechten
die die Ausbeutung von Grund und Boden be-
treffen), so hat der Wohnsitzstaat das Besteue-
rungsrecht für diese Einkünfte. Sind jedoch der-
artige Vergütungen unverhältnismäßig hoch, so
gilt der erste Satz lediglich für den Teil der
Vergütungen, der einer angemessenen Gegen-
leistung entspricht. Insoweit solche Vergütungen
einer angemessenen Gegenleistung nicht entspre-
chen, hat der andere Staat unter Beachtung der
übrigen Bestimmungen dieses Abkommens das
Besteuerungsrecht für diese Einkünfte.

(2) Lizenzgebühren im Sinne des Absatzes 1,
die von einer Kapitalgesellschaft mit Wohnsitz
in einem der beiden Staaten an eine Person mit
Wohnsitz im anderen Staat bezahlt werden, die
zu mehr als 50 v. H . am Grund- oder Stamm-
kapital der auszahlenden Kapitalgesellschaft be-
teiligt ist, können abweichend von den Bestim-
mungen des Absatzes 1 in dem erstgenannten
Staat besteuert werden; die Steuer darf jedoch
10 v. H . des Rohbetrages der Lizenzgebühren
nicht übersteigen. Auf Antrag des Empfängers
der Lizenzgebühren ist diese Steuer vom anderen
Staat auf seine Steuer anzurechnen, die auf diese
Einkünfte entfällt.

(?) Absatz 1 gilt auch für die Einkünfte aus
der Veräußerung der dort genannten Rechte.

(4) Wie Lizenzgebühren werden Mietgebühren
und ähnliche Vergütungen für die Überlassung
kinematographischer Filme, für die Benützung
gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaft-
licher Ausrüstungen oder für die Überlassung
gewerblicher Erfahrungen behandelt.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht, wenn eine
Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staa-
ten eine Betriebstätte in dem anderen Staat hat
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und die Einkünfte durch diese Betriebstätte er-
zielt. In diesem Fall hat der andere Staat das
Besteuerungsrecht für diese Einkünfte.

Artikel 10

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem
der beiden Staaten Einkünfte aus beweglichem
Kapitalvermögen aus dem anderen Staat, so hat
der Wohnsitzstaat das Besteuerungsrecht für diese
Einkünfte. Werden diese Einkünfte durch eine
im anderen Staat gelegene Betriebstätte erzielt,
so steht das Besteuerungsrecht diesem anderen
Staat zu.

(2) Soweit im anderen Staat die Steuer von
inländischen Kapitalerträgen im Abzugsweg an
der Quelle erhoben wird, wird das Recht zur
Vornahme dieses Steuerabzuges durch Absatz 1
nicht berührt . Wenn die Steuer im Abzugsweg
erhoben wird, ist sie auf Antrag rückzuerstatten.
Der Antrag auf Rückerstattung muß innerhalb
von zwei Jahren nach Ablauf des Kalender-
jahres, in dem die der Steuer unterliegende Lei-
stung fällig geworden ist, bei der zuständigen
Behörde des Wohnsitzstaates eingebracht werden.

(3) Die obersten Finanzbehörden der beiden
Staaten werden sich über das Verfahren zur
Durchführung der Entlastung von den im Ab-
zugsweg an der Quelle erhobenen Steuern von
Einkünften aus beweglichem Kapitalvermögen,
insbesondere über die Form der erforderlichen
Bescheinigungen und Anträge, über die Art der
beizubringenden Beweise sowie über die gegen
die mißbräuchliche Geltendmachung von Ent-
lastungsansprüchen zu treffenden Maßnahmen
verständigen. Hiebei soll keiner der beiden Staa-
ten verpflichtet werden, Maßnahmen zu treffen,
die seiner Gesetzgebung nicht entsprechen.

(4) Bezüglich der Ansprüche, die nach Absatz 2
den Angehörigen diplomatischer oder konsulari-
scher Vertretungen sowie den internationalen
Organisationen, ihren Organen und Beamten zu-
stehen, sind die folgenden Regeln anzuwenden:

a) Bei Angehörigen einer diplomatischen oder
konsularischen Vertretung des einen Staa-
tes, die im anderen Staat oder in einem
dritten Staat residieren und die Staatsange-
hörigkeit des Entsendestaates besitzen, gilt
der Wohnsitz als in diesem letzteren Staat
gelegen, sofern sie dort zur Entrichtung
direkter Steuern von Einkünften aus be-
weglichem Kapitalvermögen, die im ande-
ren Staat einer im Abzugsweg an der
Quelle erhobenen Steuer unterliegen, ver-
pflichtet sind;

b) internationale Organisationen und ihre
Organe sowie die Beamten solcher Organi-
sationen und das Personal diplomatischer
oder konsularischer Vertretungen eines
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dritten Staates, die sich in einem der beiden
Staaten aufhalten oder dort residieren und
in diesem Staat von der Entrichtung direk-
ter Steuern von Einkünften aus bewegli-
chem Kapitalvermögen befreit sind, haben
keinen Anspruch auf Entlastung von den
im anderen Staat im Abzugsweg an der
Quelle erhobenen Steuern.

(5) Steht dem Einkommensempfänger bereits
nach der Gesetzgebung des steuererhebenden
Staates ein Anspruch auf völlige Entlastung von
den Quellensteuern zu, so kann die Entlastung
nicht gemäß Absatz 2 dieses Artikels, sondern
nur nach der inneren Gesetzgebung des genann-
ten Staates erfolgen.

(6) Dividenden oder Gewinnanteile, die von
einer Kapitalgesellschaft mit Wohnsitz in einem
der beiden Staaten an eine Kapitalgesellschaft mit
Wohnsitz in dem anderen Staat ausgeschüttet
werden, sollen in diesem anderen Staat Steuer-
befreit sein, aber nur insofern die Dividenden
oder Gewinnanteile gemäß den Gesetzen dieses
Staates von der Besteuerung ausgenommen wä-
ren, wenn die beiden Gesellschaften ihren Wohn-
sitz in diesem Staat gehabt hätten. Bei der An-
wendung dieser Vorschrift wird in Schweden eine
österreichische Gesellschaft mit beschränkter
Haftung wie eine Aktiengesellschaft behandelt.

(7) Als Einkünfte aus beweglichem Kapitalver-
mögen gelten Dividenden und andere Gewinn-
anteile aus Aktien, Kuxen, Genußscheinen, An-
teilen an Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung und Genossenschaften sowie Zinsen aus
Obligationen oder anderen Schuldverpflichtun-
gen, auch wenn solche grundbücherlich sicher-
gestellt sind.

Artikel 11

(1) Bezieht eine natürliche Person mit Wohn-
sitz in einem der beiden Staaten Einkünfte aus
freien Berufen, so hat der andere Staat das Be-
steuerungsrecht für diese Einkünfte nur insoweit,
als die Person ihre Tätigkeit in dem anderen
Staat unter Benützung einer ihr dor t regelmäßig
zur Verfügung stehenden ständigen Einrichtung
ausübt.

(2) Artikel 4 Absatz 3 gilt sinngemäß.

00 Als freier Beruf gilt insbesondere die selb-
ständige wissenschaftliche, künstlerische, schrift-
stellerische, unterrichtende oder erzieherische Er-
werbstätigkeit und die selbständige Erwerbstätig-
keit der Ärzte, Rechtsanwälte, Architekten, In-
genieure, Wirtschaftstreuhänder und Patentan-
wälte.



12. Stück — Ausgegeben am 16. Feber 1960 — Nr. 39 421

Artikel 12

Bezieht eine natürliche Person mit Wohnsitz
in einem der beiden Staaten in ihrer Eigenschaft
als Aufsichtsratsmitglied oder nichtgeschäftsfüh-
rendes Mitglied des Verwaltungsrates oder ähn-
licher überwachender Organe Vergütungen von
Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften
auf Aktien, Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung oder Genossenschaften, die den Ort der tat-
sächlichen Leitung in dem anderen Staat haben,
so hat der erstgenannte Staat das Besteuerungs-
recht für diese Vergütungen. Der Staat, in dem
sich der Or t der tatsächlichen Leitung der aus-
zahlenden Gesellschaft oder Genossenschaft be-
findet, bleibt jedoch berechtigt, von diesen Ver-
gütungen eine besondere Steuer (Aufsichtsrats-
abgabe) zu erheben.

Artikel 13

(1) Bezieht eine natürliche Person mit Wohn-
sitz in einem der beiden Staaten Einkünfte aus
nichtselbständiger Arbeit (Löhne, Gehälter und
ähnliche Vergütungen), die in dem anderen Staat
ausgeübt wird, so hat der andere Staat das Be-
steuerungsrecht für diese Einkünfte.

(2) Abweichend von Absatz 1 können Ein-
künfte aus nichtselbständiger Arbeit nur in dem
Staat besteuert werden, in dem der Arbeitneh-
mer seinen Wohnsitz hat, wenn dieser Arbeit-
nehmer entweder

a) sich vorübergehend, insgesamt nicht länger
als 183 Tage während eines Kalenderjahres,
in dem anderen Staat aufhält und für seine
während dieser Zeit ausgeübte Tätigkeit
von einem Arbeitgeber entlohnt wird, der
semen Wohnsitz nur in dem erstgenannten
Staat hat, und für seine Tätigkeit nicht zu
Lasten einer in dem anderen Staat befind-
lichen Betriebstätte oder ständigen Ein-
richtung des Arbeitgebers entlohnt wird,
oder

b) ausschließlich oder vorwiegend an Bord
von Flugzeugen eines Unternehmens der
Luftfahrt eines der beiden Staaten (insbe-
sondere bei dem Konsortium „Scandinavian
Airlines System") tätig ist.

(3) Wenn die Arbeit ausschließlich oder vor-
wiegend an Bord von Schiffen ausgeübt wird
und der Or t der tatsächlichen Leitung des
Unternehmens, das die Fahrzeuge betreibt, sich
in einem der beiden Staaten befindet, so gilt im
Sinne des Absatzes 1 die Arbeit als in diesem
Staat ausgeübt.

(4) Absatz 1 gilt nicht für Studenten einer
Hochschule, technischen Schule oder ähnlichen
Lehranstalt eines der beiden Staaten, die gegen
Entgelt bei einem Unternehmen in dem anderen
Staat nicht länger als 100 Tage während eines
Kalenderjahres beschäftigt werden, um eine prak-
tische Ausbildung zu erhalten.
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Artikel 14

Bezieht eine natürliche Person mit Wohnsitz
in einem der beiden Staaten Einkünfte aus frei-
beruflicher oder nichtselbständiger Arbeit für
Tätigkeiten, die in dem anderen Staat für Unter-
haltungsdarbietungen ausgeübt werden, wie zum
Beispiel als Bühnen-, Radio-, Fernseh-, Film-
künstler und Schauspieler, Musiker, Artist und
Berufssportler, so steht das Besteuerungsrecht
für diese Einkünfte abweichend von den Bestim-
mungen des Artikels 11 und des Artikels 13 Ab-
satz 2 nur diesem anderen Staat zu. Die Bestim-
mungen des Artikels 9 Absatz 1 bleiben unbe-
rührt

Artikel 15

Bezieht eine natürliche Person mit Wohnsitz
in einem der beiden Staaten aus dem anderen
Staat Ruhegehälter, Witwen- oder Waisenpen-
sionen sowie andere Bezüge oder geldwerte Vor-
teile für frühere Dienstleistungen, so hat der
Wohnsitzstaat das Besteuerungsrecht für diese
Einkünfte.

Artikel 16

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem
der beiden Staaten Einkünfte aus Gehältern,
Löhnen und ähnlichen Vergütungen oder aus
Ruhegehältern, Witwen- und Waisenpensionen,
die der andere Staat oder die Länder, Gemeinden
oder Gemeindeverbände oder andere juristische
Personen des öffentlichen Rechtes jenes anderen
Staates für gegenwärtige oder frühere Dienst-
oder Arbeitsleistungen gewähren, so hat abwei-
chend von den Bestimmungen der Artikel 13
und 15 dieser andere Staat das Besteuerungsrecht
für diese Einkünfte. Das gleiche gilt auch für
Bezüge aus der gesetzlichen Sozialversicherung
dieses anderen Staates.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung
a) auf Zahlungen, die an Personen geleistet

werden, welche die Staatsangehörigkeit des
erstgenannten Staates besitzen,

b) auf Zahlungen für Dienste, die im Zusam-
menhang mit einer in Gewinnerzielungs-
absicht durchgeführten gewerblichen Tätig-
keit einer der in Absatz 1 genannten juri-
stischen Personen geleistet werden oder ge-
leistet worden sind.

(3) Ob eine juristische Person eine solche des
öffentlichen Rechtes ist, wird nach den Gesetzen
des Staates entschieden, in dem sie errichtet ist.

Artikel 17

Studenten, Lehrlinge, Praktikanten und Vo-
lontäre eines der beiden Staaten, die sich nur zu
Studien- oder Ausbildungszwecken in dem an-
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deren Staat aufhalten, werden von den für ihren
Lebensunterhalt, ihre Studien und ihre Ausbil-
dung empfangenen Bezügen in diesem anderen
Staat nicht besteuert, wenn ihnen diese Bezüge
aus dem erstgenannten Staat oder sonst aus dem
Ausland zufließen.

Artikel 18

(1) Das Besteuerungsrecht für Vermögen einer
Person mit Wohnsitz in einem der beiden Staa-
ten, soweit es besteht aus:

a) unbeweglichem Vermögen (Artikel 3),
b) Vermögen, das einem gewerblichen Unter-

nehmen dient (Artikel 4 und 7),
c) Vermögen, das der Ausübung freier Berufe

dient (Artikel 11),
hat der Staat, dem das Besteuerungsrecht für die
Einkünfte aus diesem Vermögen zusteht.

(2) Das Besteuerungsrecht für anderes Vermö-
gen einer Person hat der Staat, in dem diese Per-
son ihren Wohnsitz hat.

(3) Hinsichtlich der in den Absätzen 1 und 2
angeführten Fälle finden die Bestimmungen des
Artikels 10 Absatz 6 sinngemäß Anwendung.

(4) Das Vermögen einer juristischen Person mit
Wohnsitz in einem der beiden Staaten darf in
dem anderen Staat keiner Besteuerung unterwor-
fen werden, die höher oder belastender ist als
die Besteuerung des Vermögens einer juristischen
Person derselben oder ähnlicher Art mit Wohn-
sitz im anderen Staat.

Artikel 19

Die Vorschriften der schwedischen Gesetze
über die Einkommens- und Vermögensbesteue-
rung ruhender Erbschaften finden insoweit keine
Anwendung, als für das aus der Erbschaft her-
rührende Einkommen und Vermögen der Er-
werber in Österreich nach den Bestimmungen
dieses Abkommens unmittelbar zur Steuer heran-
gezogen wird.

Artikel 20

(1) Einkünfte und Vermögen, die nach den
Bestimmungen dieses Abkommens der Besteue-
rung in einem der beiden Staaten unterliegen,
dürfen in dem anderen Staat auch nicht durch
Abzug an der Quelle besteuert werden. Vorbe-
halten bleiben die Bestimmungen der Artikel 9,
10 und 12.

(2) Ungeachtet der Bestimmung des Absatzes 1
beschränkt dieses Abkommen nicht die Befugnis
jedes der beiden Staaten, die Steuern bei jenen
Personen, die ihren Wohnsitz in seinem Gebiet
haben, auf die ihm zur Besteuerung zugewiese-
nen Einkommensteile oder Vermögensteile zu



424 12. Stück — Ausgegeben am 16. Feber 1960 — Nr . 39

den dem Gesamteinkommen oder Gesamtver-
mögen des Steuerpflichtigen entsprechenden
Sätzen zu berechnen.

Artikel 21

Dieses Abkommen berührt nicht den Anspruch
auf etwaige weitergehende Befreiungen, die nach
den allgemeinen Regeln des Völkerrechtes oder
besonderen Vereinbarungen den Angehörigen der
diplomatischen oder konsularischen Vertretungen
zustehen. Soweit auf Grund solcher weitergehen-
den Befreiungen Einkünfte und Vermögen im
Empfangsstaat nicht besteuert werden, bleibt die
Besteuerung dem Entsendestaat vorbehalten.

Artikel 22

(1) Weist eine Person mit Wohnsitz in einem
der beiden Staaten nach, daß Maßnahmen der
Finanzbehörden der beiden Staaten für sie die
Wirkung einer Doppelbesteuerung haben oder
haben werden, die den Grundsätzen dieses Ab-
kommens widerspricht, so kann sie sich, unbe-
schadet eines innerstaatlichen Rechtsmittels, an
die oberste Finanzbehörde des Staates wenden, in
dem sie ihren Wohnsitz hat.

(2) Werden die Einwendungen für begründet
erachtet, so soll die nach Absatz 1 zuständige
oberste Finanzbehörde, wenn sie auf ihren
eigenen Steueranspruch nicht verzichten will,
versuchen, sich mit der obersten Finanzbehörde
des anderen Staates zu verständigen, um eine
Doppelbesteuerung zu vermeiden.

Artikel 23

(1) Die obersten Finanzbehörden der beiden
Staaten werden sich die Mitteilungen machen,
die zur Durchführung dieses Abkommens oder
zur Vermeidung von Steuerverkürzungen not-
wendig sind. Die obersten Finanzbehörden sind
jedoch nicht verpflichtet, Auskünfte zu erteilen,
die nicht auf Grund der bei den Finanzbehörden
vorhandenen Unterlagen gegeben werden kön-
nen, sondern gesonderte Ermittlungen erfordern
würden. Der Inhalt der auf Grund dieses Ar-
tikels zur Kenntnis der obersten Finanzbehörden
gelangten Mitteilungen ist geheim zu halten,
unbeschadet der Befugnis, ihn Personen und Be-
hörden (einschließlich der Verwaltungsgerichte
in Schweden) zugänglich zu machen, die nach
den gesetzlichen Vorschriften bei der Festsetzung
oder Einhebung der Steuern im Sinne dieses Ab-
kommens mitwirken. Diese Personen und Be-
hörden haben die gleiche Verpflichtung wie die
obersten Finanzbehörden.

(2) Absatz 1 ist in keinem Falle so auszulegen,
daß einem der Staaten die Verpflichtung auf-
erlegt wird,
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a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen,
die seinen gesetzlichen Vorschriften oder
seiner Verwaltungspraxis widersprechen,

b) Einzelheiten mitzuteilen, deren Angabe
nach den gesetzlichen Vorschriften des
einen oder anderen Staates nicht gefordert
werden kann.

(3) Mitteilungen, die ein gewerbliches oder be-
rufliches Geheimnis offenbaren würden, dürfen
nicht gegeben werden.

Artikel 24

(1) Bei der Anwendung dieses Abkommens
durch einen der beiden Staaten ist, soweit sich
aus dem Zusammenhang nichts anderes ergibt,
jeder in diesem Abkommen nicht umschriebene
Begriff nach den Gesetzen dieses Staates aus-
zulegen, die sich auf die Steuern im Sinne des
Abkommens beziehen.

(2) Die obersten Finanzbehörden der beiden
Staaten können bei der Behandlung von Fragen,
die sich aus diesem Abkommen ergeben, un-
mittelbar miteinander verkehren.

(3) Zur Beseitigung von Schwierigkeiten und
Zweifeln, die bei der Auslegung oder An-
wendung dieses Abkommens auftreten, sowie
zur Beseitigung von Härten auf Grund einer
Doppelbesteuerung bei den Steuern im Sinne
dieses Abkommens in Fällen, die in diesem Ab-
kommen nicht geregelt sind, werden sich die
obersten Finanzbehörden verständigen.

Artikel 25

(1) Dieses Abkommen soll ratifiziert werden,
und zwar schwedischerseits durch Seine Majestät
den König von Schweden mit Zustimmung des
Riksdags, österreichischerseits durch den Bundes-
präsidenten der Republik Österreich. Die Rati-
fikationsurkunden sollen so bald wie möglich
in Wien ausgetauscht werden.

(2) Dieses Abkommen tr i t t mit dem Austausch
der Ratifikationsurkunden in Kraft.

Artikel 26

(1) Nach Austausch der Ratifikationsurkunden
finden die Bestimmungen des Abkommens An-
wendung:

a) in Österreich:
auf die Steuern, die für die Zeit nach

dem 31. Dezember 1958 erhoben werden;

b) in Schweden:
auf die staatliche Einkommensteuer und

die allgemeine Gemeindesteuer, die Gegen-
stand der Veranlagungen des Kalender-
jahres 1960 (hinsichtlich der Einkünfte des
Kalenderjahres 1959 oder des entsprechen-
den Rechnungsjahres) und späterer
Kalenderjahre bilden;
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auf die Kuponsteuer von Dividenden,
die nach dem 31. Dezember 1958 fällig
werden;

auf die Seemannsteuer, die für die Zeit
nach dem 31. Dezember 1958 erhoben
wird;

auf die Abgaben auf besondere Vorteile
und Gerechtigkeiten, die für die Zeit nach
dem 31. Dezember 1958 erhoben werden;

auf die staatliche Vermögensteuer, die
Gegenstand der Veranlagung des Kalender-
jahres 1960 (hinsichtlich des Vermögens am
Ende des Kalenderjahres 1959) und späterer
Kalenderjahre bildet;

auf die sonstigen schwedischen Steuern,
die Gegenstand der Veranlagungen des
Kalenderjahres 1960 und späterer Kalender-
jahre bilden.

(2) Für die Steuern, die für die Zeit bis zur
Anwendung der Bestimmungen dieses Abkom-
mens erhoben werden, sind die Bestimmungen
des durch den Notenwechsel vom 19. Juli 1951
(ergänzt durch den Notenwechsel vom 14. August
1956) zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
vereinbarten Gegenseitigkeitsverhältnisses anzu-
wenden.

Artikel 27

Dieses Abkommen bleibt in Kraft, solange es
nicht von einem der beiden Staaten gekündigt
worden ist. Jeder Staat kann das Abkommen
unter Einhaltung einer sechsmonatigen Frist auf
das Ende eines Kalenderjahres kündigen. In
diesem Falle wird das Abkommen letztmals an-
gewendet:

a) in Österreich:
auf die Steuern, die für die Zeit bis zum

31. Dezember des Jahres erhoben werden,
zu dessen Ende die Kündigung erfolgt ist;

b) in Schweden:
auf die staatliche Einkommensteuer, die

staatliche Vermögensteuer und die all-
gemeine Gemeindesteuer, die Gegenstand
der Veranlagungen des Kalenderjahres, das
auf das Kündigungsjahr folgt, bilden;

auf die Kuponsteuer von Dividenden,
die während des Kündigungsjahres fällig
werden;

auf die Seemannsteuer, die für das
Kündigungsjahr erhoben wird;

auf die Abgaben auf besondere Vorteile
und Gerechtigkeiten, die für das Kündi-
gungsjahr erhoben werden;

auf die sonstigen schwedischen Steuern,
die Gegenstand der Veranlagungen des
Kalenderjahres, das auf das Kündigungs-
jahr folgt, bilden.
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Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten
der beiden Staaten dieses Abkommen unter-
zeichnet und mit Siegeln versehen.

Geschehen zu Stockholm am 14. Mai 1959 in
je zweifacher Ausfertigung in deutscher und
schwedischer Sprache, wobei beide Texte authen-
tisch sind.

Dr. Rudolf Krippl-Redlich-Redensbruck

Östen Undén

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
dieses Abkommen für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissen-
hafte Erfüllung der in diesem Abkommen enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Finanzen und vom Bundesminister für Aus-
wärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich versehen
worden.

Geschehen zu Wien, den 7. November 1959.

Der Bundespräsident:
Schärf

Der Bundeskanzler:
Raab

Der Bundesminister für Finanzen:
Kamitz

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:
Kreisky

Das vorstehende Abkommen ist am 29. Dezember 1959 in Kraft getreten.
Raab

40.
Nachdem die Konvention über die Regelung der Schiffahrt auf der Donau, welche also lautet:

(Übersetzung )

KONVENTION ÜBER
DIE REGELUNG DER

SCHIFFAHRT AUF
DER DONAU

Die Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken, die Volks-
republik Bulgarien, die Repu-
blik Ungarn, die Rumänische
Volksrepublik, die Ukrainische

mayerhofer
Linien

mayerhofer
Linien
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